
ARAG
Rechtsschutz

Grundlage für die beantragten Versicherungen sind neben Ihrem Antrag
und den Vertragsvereinbarungen die jeweiligen Versicherungsbedingun-
gen.

Hierin sind die Leistungen festgeschrieben, auf die Sie im Rahmen der
Versicherungsverträge Anspruch haben.

Da sie Bestandteil der Versicherungsverträge sind, ist es notwendig, dass
Sie uns bestätigen, diese auch erhalten zu haben.

Außerdem bekommen Sie von uns Verbraucherinformationen, ein Merk-
blatt zum Datenschutz sowie einen Auszug von gesetzlichen Vorschrif-
ten, deren Empfang Sie uns bitte ebenfalls bestätigen.

Neben den auf Ihrem konkreten Antrag beruhenden Vertragsvereinba-
rungen gelten nur diejenigen Bedingungen, Klauseln und Sonderbedin-
gungen, für die Sie Versicherungsschutz beantragt haben.

Empfangsbestätigung
Hiermit bestätige ich, dass mir vor Antragsunterzeichnung die nachste-
henden Bedingungen einschließlich der hierin abgedruckten Klauseln
und/oder Sonderbedingungen sowie die nachfolgend genannten weite-
ren Unterlagen

zum Antrag vom ausgehändigt worden sind.

❚ Verbraucherinformation – Verb-Info RS 10.0

❚ Vertragsvereinbarungen – VVRS 4.0

❚ Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung
– ARB 2005 4.0

❚ Auszug gesetzlicher Vorschriften – VVG 17.5

❚ Merkblatt zur Datenverarbeitung – DSM 16.0
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Verbraucherinformationen 

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde, 

 

mit dem ARAG Rechtsschutz haben Sie eine gute und wichtige Entscheidung getroffen. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:  

1. Hauptsitz der ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft ist Düsseldorf.  
Die vollständige Anschrift lautet: ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf. 
Aufsichtsratsvorsitzender: Gerd Peskes 
Vorstand: Dr. Paul-Otto Faßbender (Vors.), Gerhard Bilsing, Dr. Johannes Kathan, 
Werner Nicoll, Dr. Jan-Peter Horst, Hanno Petersen 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, eingetragen unter HRB NR. 1371 

2. Dem Versicherungsverhältnis liegen die Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung, die hierzu vereinbarten Klauseln 
und/oder Sonderbedingungen sowie der Beitragstarif der ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG in den jeweils bei Ver-
tragsabschluss geltenden Fassungen zugrunde. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, soweit nichts ande-
res vereinbart ist. Vertragssprache ist deutsch. 

3.  Zur Laufzeit und zur Kündigung der Versicherung verweisen wir auf den von Ihnen gestellten Antrag, den Versicherungsschein und die 
entsprechenden Bestimmungen der jeweils betroffenen Rechtsschutzbedingungen. 

4 Angaben zur Beitragshöhe, zum Gesamtbeitrag, zur rechtlichen Selbstständigkeit der Versicherungsverträge und zur Beitragszah-
lungsweise entnehmen Sie bitte dem Antrag und dem Versicherungsschein. 
Nebengebühren und -kosten für die Aufnahme des Antrages werden nicht erhoben. 

5. Widerspruchs-/Widerrufsbelehrung 
 Es gibt verschiedene gesetzliche Widerspruchs-/Widerrufsrechte. Welches dieser Rechte Sie ausüben können, bestimmt sich vor allem 

danach, zu welchem Zweck die Versicherung bestimmt ist und in welcher Form der Versicherungsvertrag geschlossen wurde: 
a) Wenn Ihnen bei Antragstellung Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformationen nicht übergeben worden sind, 

steht Ihnen ein Widerspruchsrecht gemäß § 5a VVG zu, das innerhalb von 14 Tagen ausgeübt werden kann. Der Lauf der Frist be-
ginnt erst, wenn Ihnen der Versicherungsschein, die Versicherungsbedingungen, diese Verbraucherinformationen sowie die Wider-
spruchsbelehrung zugegangen sind. Das Recht zum Widerspruch erlischt ein Jahr nach Zahlung des Erstbeitrages. 
Sie haben kein Widerspruchsrecht, wenn die Laufzeit der Versicherung weniger als 1 Monat beträgt oder wenn die Versicherung 
unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln zustande kommt (siehe c). 

b) Sind Ihnen bei Antragstellung Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformationen übergeben worden, steht Ihnen ein 
Widerrufsrecht gemäß § 8 Absatz 4 VVG zu, wenn die Laufzeit der Versicherung 1 Jahr überschreitet. Das Widerrufsrecht kann in-
nerhalb von 14 Tagen nach Unterzeichnung, spätestens ab Aushändigung dieser Belehrung ausgeübt werden. Ein Widerrufsrecht 
nach dieser Vorschrift besteht nicht, wenn die Versicherung für Ihre bereits ausgeübte gewerbliche oder sonstige selbstständige Tä-
tigkeit bestimmt ist oder unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln zustande kommt (siehe c)). 

c) Bei Fernabsatzverträgen (z. B. Verträge per Brief, Telefon, E-Mail), können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 
widerrufen (Widerrufsrecht gemäß § 48c VVG). Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung oder zu dem Zeitpunkt, in 
dem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die bei Fernabsatzverträgen 
gesetzlich erforderlichen Informationen in Textform vollständig erhalten haben. 
Dieses Widerrufsrecht besteht nicht, wenn die gewünschte Laufzeit weniger als 1 Monat beträgt oder die Versicherung für Ihre be-
reits ausgeübte gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit bestimmt ist. 
Der Versicherungsschutz beginnt auch dann, wenn die Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist. 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs ist der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallende Teil der Prämie pro rata temporis un-
verzüglich, spätestens 30 Kalendertage nach Zugang des Widerrufs zu erstatten. 

Für alle Widerspruchs-/Widerrufsrechte gilt: 
Ein etwaiger Widerspruch/Widerruf muss in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) erfolgen. Eine Begründung ist nicht notwendig. Zur Wah-
rung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Erklärung. Widerspruch/Widerruf sind zu richten an:  
ARAG Versicherungen, 40464 Düsseldorf, Fax (02 11) 9 63 - 28 50, E-Mail service@ARAG.de 

6. Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in 53117 Bonn, Graurheindorfer Str. 108. 
Andere außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, insbesondere vor dem Versicherungsombudsmann e. V., Berlin, 
sind nicht gegeben. 

7. Gerichtsstand 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 48 VVG. 

Bei Fragen bitten wir Sie, sich unmittelbar mit unserer Hauptverwaltung in Düsseldorf in Verbindung zu setzen. Wir helfen Ihnen gerne. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

ARAG  
Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft  
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Allgemeine Vertragsvereinbarungen 
 
Die aufgrund dieses Antrages abgeschlossenen Versicherungen sind recht-
lich selbstständige und voneinander unabhängige Verträge, soweit nach-
folgend nichts anderes gesagt wird. Ihnen liegen die Allgemeinen Bedin-
gungen für die Rechtsschutzversicherung der ARAG sowie die hierzu ver-
einbarten Klauseln und Sonderbedingungen in der in der Empfangsbestä-
tigung zu diesem Antrag bezeichneten Fassung zugrunde. 
Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. 
An diesen Antrag halten Sie sich einen Monat gebunden. 
Ein Exemplar dieses Antrages wird Ihnen nach Unterzeichnung ausgehän-
digt. 
Die Antragsfragen sind nach bestem Gewissen vollständig und richtig zu 
beantworten. Unrichtige Angaben sowie arglistiges Verschweigen sonsti-
ger Gefahrumstände können zum Verlust des Versicherungsschutzes füh-
ren.  
Alle für die ARAG bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in Textform 
abzugeben. Schreiben Sie entweder an die ARAG Hauptverwaltung oder an 
die im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen aufgeführte zuständi-
ge Stelle.  
Mündliche Nebenabreden sind ungültig. 

Vertragsdauer 
Das Versicherungsverhältnis verlängert sich bei Verträgen von mindestens 
1-jähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der Vertragszeit um ein Jahr und 
weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend, wenn nicht 3 Monate vor dem je-
weiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kündigung zugegan-
gen ist. 

Nebengebühren und -kosten 
für die Aufnahme des Antrages werden nicht erhoben. 

Fälligkeit der Beiträge 
Sie verpflichten sich, die gemäß dem Antrag fälligen Beiträge nach Ausstel-
lung des Versicherungsscheines zu zahlen. Dies gilt auch für die jeweiligen 
Folgebeiträge. Diese sind jeweils am 01. des Monats zu zahlen, in dem sie 
fällig werden. Der Beginnmonat ist zugleich Monat der Beitragshauptfällig-
keit. 

Versicherungsteuer 
In den bei Antragstellung vereinbarten Beiträgen ist die zu diesem Zeit-
punkt gültige Versicherungsteuer enthalten. 

Beitragsanpassung 
Während der Vertragslaufzeit unterliegen die Beiträge für die Rechts-
schutzversicherung der möglichen Beitragsanpassung (Erhöhung oder 
Verminderung) gemäß § 10 ARB. 

Zahlungsweise 
Ist für den Jahresbeitrag Ratenzahlung vereinbart, stunden wir Ihnen die 
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen. Zahlen Sie eine Rate ganz 
oder teilweise nicht, müssen Sie die gestundeten Raten des laufenden Ver-
sicherungsjahres sofort zahlen. Die Ratenzahlungszuschläge betragen: 
❚ bei halbjährlicher Zahlungsweise 3 %, 

❚ bei vierteljährlicher Zahlungsweise 5 % und 
❚ bei monatlicher Zahlungsweise 5 %. 
Eine monatliche Zahlungsweise ist nur im Lastschriftverfahren möglich. En-
det das Lastschriftverfahren, erfolgt eine Umstellung auf vierteljährliche 
Zahlungsweise vorbehaltlich des Rechts gemäß § 9 E. ARB für die Zukunft 
jährliche Beitragszahlung verlangen zu können. 
Änderung der Tarifgruppen 
Verträge mit Beitrag nach Tarifgruppe B (Behördenbedienstete, Beamte)  
oder einem Assekuranztarif werden nach Wegfall der Voraussetzungen 
hierfür gemäß § 11 ARB zum Normaltarif oder – bei Vorliegen der Voraus-
setzungen hierfür – zum Beamtentarif fortgeführt. 

Versicherungssummen 
Die ARAG zahlt je Rechtsschutzfall  
❚ in Europa (§ 6 Absatz 1 ARB) Kosten bis zu 1.000.000 Euro,  
 im erweiterten Straf-Rechtsschutz, Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsge-

schäfte, Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz und im Firmen-Vertrags-
Rechtsschutz – soweit versicherbar – bis zu 300.000 Euro, wobei im er-
weiterten Straf-Rechtsschutz die Versicherungssumme zugleich die Ge-
samtversicherungssumme für alle in einem Kalenderjahr eingetretene 
Rechtschutzfälle darstellt, 

 ❚ im Rechtsschutz in Ehesachen und im Rechtsschutz in Unterhalts-
sachen bis zu 30.000 Euro und,  

❚ wenn darüber hinaus ein weltweiter Gerichtsstand im Sinne des § 6 
Absatz 2 ARB betroffen ist, bis zu 100.000 Euro,  

❚ für die Bereitstellung von Strafkautionen (als Darlehen) zusätzlich  
 ❚ in Europa (§ 6 Absatz 1 ARB) bis zu 200.000 Euro und  
 ❚ weltweit (§ 6 Absatz 2 ARB) bis zu 100.000 Euro 
jeweils abzüglich einer eventuell vereinbarten Selbstbeteiligung; 
❚ im Rechtsschutz für telefonische Erstberatung im privaten Bereich bis 

zu 250 Euro, für alle Erstberatungen eines Kalenderjahres max. 
500 Euro, 

❚ für ARAG On-Tel • Rechtsschutz durch Erstberatung im betrieblichen 
Bereich bis zu 190 Euro. 

Selbstbeteiligung 
Rechtsschutz kann abgeschlossen werden 
❚ ohne Selbstbeteiligung 
❚ mit 150 Euro Selbstbeteiligung 
❚ mit 250 Euro Selbstbeteiligung 
❚ mit 500 Euro Selbstbeteiligung 
❚ mit 1.000 Euro Selbstbeteiligung  
je Rechtsschutzfall. 
Für den Rechtsschutz in Unterhaltssachen und den Rechtsschutz in Ehesa-
chen gilt obligatorisch eine Selbstbeteiligung in Höhe von 500 Euro je 
Rechtsschutzfall.  
Stets ohne Selbstbeteiligung versicherbar sind der Rechtsschutz für die te-
lefonische Erstberatung und ARAG On-Tel • Rechtsschutz durch Erstbera-
tung. 
 

 
 
Erläuterungen 
 
Individual-Rechtsschutz (mit Verkehr § 26 ARB; ohne Verkehr § 25 ARB) 
Privat-Rechtsschutz für Selbstständige (§ 23 ARB) 
Rat&Tat Rechtsschutz gemäß Sonderbedingung 2 zu den ARB 2005 
Der zu entrichtende Beitrag ist ein Festbeitrag. 
Fällt der obligatorische Rechtsschutz für telefonische Erstberatung weg, 
ermäßigt sich der Jahresbeitrag entsprechend, bei unterjährigem Wegfall 
anteilmäßig. 

Mehrfahrzeug-Rechtsschutz (§ 21 a ARB) 
Fahrer-Rechtsschutz (§ 22 Absätze 1, 3 bis 6 ARB) 
Der zu entrichtende Beitrag ist ein Festbeitrag. Hat der Versicherungsneh-
mer keinen Lebenspartner, kann er den Rechtsschutz zum Single-Beitrag 
abschließen. Fällt der obligatorische Rechtsschutz für telefonische Erstbera-
tung im Individual-Rechtsschutz weg, ermäßigt sich der Jahresbeitrag im 
Individual-Rechtsschutz entsprechend, bei unterjährigem Wegfall anteil-
mäßig (Beispiel: Der Beitragsanteil für die telefonische Erstberatung beträgt 
13 Euro, solange keine Beitragsanpassung erfolgte). 
 
 

Verkehrs-Rechtsschutz (§ 21 Absätze 1, 4 bis 9 ARB) 
Die Beitragberechnung richtet sich nach Art und Anzahl der während der 
Vertragsdauer auf Sie zugelassenen, amtlich registrierten oder mit Versiche-
rungskennzeichen versehenen Motorfahrzeuge zu Lande und Anhänger. 
Änderungen sind nach Aufforderung zu melden. 

Bestandsversicherung – ab 5 Motorfahrzeugen zu Lande  
Grundlage der Beitragsberechnung für das jeweils folgende Versicherungs-
jahr sind Art und Anzahl der auf Sie zugelassenen, amtlich registrierten oder 
mit Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahrzeuge zu Lande am 
Ende des jeweils vorangegangenen Versicherungsjahres. Sind nur noch 
weniger als 5 Fahrzeuge auf Sie zugelassen, entfällt der Sonderrabatt von 
10 %. Auch eventuell vorhandene Anhänger sind dann mit dem Tarifbeitrag 
zu berechnen. 

Fahrzeug-Rechtsschutz (§ 21 Absätze 3 bis 5, 7, 8 und 10 ARB) 
Die Beitragberechnung richtet sich nach Art und Anzahl der versicherten 
Fahrzeuge. 
 

Vertragsvereinbarungen und Erläuterungen zur Rechtsschutzversicherung 
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Fahrer-Rechtsschutz für Unternehmen (§ 22 Absätze 2, 3, 5 und 6 ARB) 
Die Anzahl der als Kraftfahrer tätigen Beschäftigten (alle Beschäftigten bei 
Betrieben des Kfz-Gewerbes) bestimmt die Berechnung des Jahresbeitra-
ges. Änderungen sind nach Aufforderung zu melden.  
Sind nur noch weniger als 5 Fahrer für den Versicherungsnehmer tätig, so 
entfällt der Sonderrabatt von 10 %. 

Zusatzleistungen 
Die zum Individual-Rechtsschutz hinzuwählbaren Zusatzleistungen 
❚ Rechtsschutz in Unterhaltssachen, (§ 25 (7) b), § 26 (4) 2) b) ARB),  
❚ Rechtsschutz in Ehesachen vor Gerichten (§ 25 (7) a), § 26 (4) 2) a) ARB) 
sowie die zu den reinen Verkehrsrisiken hinzuwählbare Zusatzleistung 
❚ Rechtsschutz für die telefonische Erstberatung (Klausel 7 zu den ARB)  
enden, sofern sie nicht aus anderen Gründen aufzuheben sind, wenn die-
jeweiligen Hauptrisiken enden. 

Landwirtschafts-Rechtsschutz (§ 27 ARB) 
Der Jahresbeitrag orientiert sich an der ha-Größe des Betriebes gestützt 
durch einen für unterschiedliche ha-Gruppen vorgesehenen Mindestbei-
trag.  

Kompakt-Rechtsschutz für Selbstständige (§ 28 ARB) 
Ergänzungs-Rechtsschutz (Klausel 5 zu den ARB) 
ARAG On-Tel • Rechtsschutz durch Erstberatung im betrieblichen Be-
reich (Klausel 8 zu den ARB) 
erweiterter Straf-Rechtsschutz (Sonderbedingungen 1 zu den ARB) 
Antidiskriminierungs-Rechtsschutz (Sonderbedingung 3 zu den ARB) 
Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte des Selbstständigen  
(Klausel 3 zu den ARB) 
Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz für Selbstständige  
(Klausel 4 zu den ARB) 
Der Jahresbeitrag berechnet sich für das jeweilige Risiko nach der Anzahl 
der Beschäftigten und ist jeweils – gestaffelt nach Mitarbeitergruppen – ein 
Festbeitrag. Werden mehr als 100 Personen (bei ARAG On-Tel mehr als 50 
Personen) beschäftigt, hat der Versicherer das Recht, die Risiken gemäß 
§ 11 Absatz 1 Satz 2 ARB zu kündigen. Endet der Kompakt-Rechtsschutz für 
Selbstständige, enden auch die oben genannten weiteren Rechtsschutz-
Risiken. 
Zum Ergänzungs-Rechtsschutz 
❚ enthält der Kompakt-Rechtsschutz keinen Arbeits-Rechtsschutz, ent-

fällt im Ergänzungs-Rechtsschutz der Rechtsschutz für Aufhebungsver-
einbarungen; 

❚ enthält der Kompakt-Rechtsschutz keinen Wohnungs- und Grund-
stücks-Rechtsschutz; entfällt im Ergänzungs-Rechtsschutz der Woh-
nungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für alle Wohn- und Gewerbe-
einheiten; 

❚ enthält der Kompakt-Rechtsschutz keinen Rechtsschutz im Verkehrsbe-
reich, entfällt im Ergänzungs-Rechtsschutz der Steuer-Rechtsschutz im 
Verkehrsbereich; 

❚ enthält der Kompakt-Rechtsschutz keinen Rechtsschutz im privaten 
nicht-verkehrsrechtlichen Bereich, entfallen im Ergänzungs-
Rechtsschutz 

 ❚ der Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für alle Wohnein-
heiten,  

 ❚ der Rechtsschutz für Versicherungsverträge, 
 ❚ der Steuer-Rechtsschutz und der Sozial-Rechtsschutz,  
 ❚ der erweiterte Beratungs-Rechtsschutz. 
Zum ARAG On-Tel • Rechtsschutz durch Erstberatung im betrieblichen 
Bereich (Klausel 8 zu den ARB) 
Für die online-Erstberatung können Sie den zu prüfenden Sachverhalt unter 
www.ARAG.de eingeben. Unter Wahrung der Sicherheitsbestimmungen lei-
ten wir Ihre Anfrage verschlüsselt an einen Rechtsanwalt weiter, der diese 
innerhalb kurzer Zeit beantwortet. 
Telefonisch können Sie Ihre Rechtberatung  
wochentags von 9:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 13:00 Uhr 
unter der Rufnummer 0800 2 72 42 25 direkt über die ARAG anfordern. Wir 
vermitteln Ihnen dann umgehend einen Rechtsanwalt, der Sie zu Ihrer 
Rechtsfrage oder Ihrem Rechtsproblem berät. 

Kompakt-Rechtsschutz für weitere Inhaber/Geschäftsführer  
(mit oder ohne Ergänzungs-Rechtsschutz) (§ 28 Absatz 1 b) bis 8 ARB  
i. V. m. Klausel 5) 
kann nur in Verbindung mit einem Vertrag über Kompakt-Rechtsschutz für 
Selbstständige abgeschlossen werden. Endet dieser, endet auch das vorge-
nannte Risiko. Der Jahresbeitrag je Risiko ist ein Festbeitrag. 
Zum Ergänzungs-Rechtsschutz 
❚ enthält der Kompakt-Rechtsschutz keinen Wohnungs- und Grund-

stücks-Rechtsschutz, entfällt im Ergänzungs-Rechtsschutz der Woh-
nungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für alle Wohneinheiten. 

Zusatzleistungen 
Die zum Kompakt-Rechtsschutz für Selbstständige bzw. zum Kompakt-
Rechtsschutz für weitere Inhaber/Geschäftsführer hinzuwählbaren Zusatz-
leistungen 
❚ Ergänzungs-Rechtsschutz (Klausel 5), 
  Rechtsschutz in Unterhaltssachen, (§ 23 (7) b), § 25 (7) b), § 26 (4) 2) b) 

ARB),  
❚ Rechtsschutz in Ehesachen vor Gerichten (§ 23 (7) c), § 25 (7) a),  

§ 26 (4) 2) a) ARB) sowie  
die zum Landwirtschafts-Rechtsschutz hinzuwählbaren Zusatzleistungen 
❚ Rechtsschutz in Unterhaltssachen, (§ 25 (7) b), § 26 (4) 2) b) ARB),  
❚ Rechtsschutz in Ehesachen vor Gerichten (§ 25 (7) a), § 26 (4) 2) a) ARB)  
sind keine rechtlich selbstständigen Verträge.  
Wünschen neben dem Versicherungsnehmer weitere mitversicherte Perso-
nen – wie z. B Mitinhaber, Hoferbe, Altenteiler im Landwirtschafts-
Rechtsschutz – diesen zusätzlichen Versicherungsschutz, so hat jeder den 
hierfür geltenden Tarifbeitrag zu zahlen. Der zusätzliche Versicherungs-
schutz endet für alle, wenn der Kompakt-Rechtsschutz oder der Landwirt-
schafts-Rechtsschutz endet. 

Rechtsschutz für telefonische Erstberatung (Klausel 7 zu den ARB) als 
obligatorisches Risiko zum Landwirtschafts- oder Kompakt-Rechts-
schutz 
Fällt der obligatorische Rechtsschutz für telefonische Erstberatung im priva-
ten Bereich im Kompakt-Rechtsschutz oder im Landwirtschafts-
Rechtsschutz weg, ermäßigt sich der Jahresbeitrag im jeweiligen Produkt 
entsprechend, bei unterjährigem Wegfall anteilmäßig. 

Vereins-Rechtsschutz (§ 24 Absätze 1 b) bis 4 ARB) 
Als Jahresbeitrag sind ein Grundbeitrag für einen Verein bis 200 Mitgliedern 
sowie Zusatzbeiträge je weiterem Mitglied und je Vertrags-, Berufs-, Lizenz-
sportler und Trainer zu bezahlen. 

Rechtsschutz für das Kfz-Gewerbe/Fahrschulen (§ 24 a ARB) 
Der Jahresbeitrag setzt sich aus einem Grundbeitrag für die Firma und ei-
nem Zusatzbeitrag nach Anzahl der Beschäftigten zusammen. 

Firmen-Rechtsschutz (§ 24 Absätze 1 a) und 2 bis 4 ARB) 
Der Jahresbeitrag für Betriebe ohne Mitarbeiter ist ein Festbeitrag. Für Be-
triebe mit Mitarbeitern bestimmt sich der Jahresbeitrag entsprechend im 
Tarif vorgegebener Mitarbeitergruppen nach einem bestimmten Promille-
satz der Bruttojahreslohnsumme gestützt durch einen Mindestbeitrag. 

Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz (§ 29 ARB) 
Selbst bewohnte Wohneinheit 
Wird Rechtsschutz für Haus- und Wohnung für eine selbst bewohnte 
Wohneinheit (auch mit dazu gehörender Garage oder Kfz.-Einstellplatz) als 
eigenständiges Risiko abgeschlossen, so ist der Jahresbeitrag je Wohnein-
heit ein Festbeitrag. 
Vermietete Wohn-, ge-/vermietete Gewerbeeinheiten 
Der Jahresbeitrag berechnet sich nach einem im Tarif genannten Prozent-
satz der Brutto-Jahresmiete/-pacht – jeweils gestützt von einem bestimm-
ten Mindestbeitrag; hierbei sind alle Zahlungen, welche der Mieter/Pächter 
im Laufe eines Jahres aus dem Miet-/Pachtverhältnis an den Vermie-
ter/Pächter zu leisten hat, zu berücksichtigen. Sie sind auf volle 100 Euro zu 
runden. 
Soll bei einem Mehrfamilienhaus nur das Eigentümerinteresse abgesichert 
werden, also nicht die Eigenschaft des Versicherungsnehmers als Vermieter, 
errechnet sich der Jahresbeitrag aus der Anzahl der vorhandenen Wohn- 
und Gewerbeeinheiten multipliziert mit einem Festbeitrag je vorhandener 
Wohn- und Gewerbeeinheit. 
Sonstige Objekte 
Für weitere Objekte gelten die im Tarif genannten Jahresbeiträge, die sich 
bei Garagen aus deren Anzahl, bei unbebauten Grundstücke aus deren 
Größe in qm und bei selbst genutzten Gewerbeeinheiten nach der qm-Zahl 
der überdachten Nutzfläche multipliziert mit einem entsprechenden Fest-
beitrag berechnen. 
Allgemeines 
Für die Beitragsberechnung sind alle unter einer Bezeichnung zusammen 
gefassten Grundstücke, Gebäude und Gebäudeteile (Wohneinheiten, ge-
werbliche Einheiten, Garagen), auch die vom Antragsteller selbst bewohn-
ten bzw. selbst genutzten Einheiten zu berücksichtigen. 

Rechtsschutz für telefonische Erstberatung im privaten Bereich  
(Klausel 7 zu den ARB) 
als fakultativer Zusatz zu reinen Verkehrs- bzw. Haus- und Wohnungs-
Risiken 
Der Jahresbeitrag ist ein Festbeitrag. Der hinzu gewählte Rechtsschutz für 
telefonische Erstberatung im privaten Bereich endet, sofern er nicht aus 
anderen Gründen aufzuheben ist, wenn das Hauptrisiko endet. 
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Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) – Datenschutzklausel – 
 
Der Antragsteller willigt ein, dass die ARAG im erforderlichen Umfang Da-
ten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung 
(Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an 
Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rück-
versicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an ande-
re Versicherer und an den GDV (Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e. V.) sowie den PKV-Verband (Verband der privaten Kran-
kenversicherung e. V.) zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer 
übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekom-
men des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig be-
antragten (Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen.  
Der Antragsteller willigt ferner ein, dass die Versicherer der ARAG Gruppe 
seine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen 
Datensammlungen führen und an die für ihn zuständigen Vermittler wei-

tergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung seiner Versi-
cherungsangelegenheiten dient. 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermit-
telt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es 
zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. Ohne Einfluss auf den Vertrag und 
jederzeit widerrufbar willigt der Antragsteller ferner ein, dass die Vermittler 
seine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus 
für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen 
nutzen dürfen. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn der Antragsteller bei Antragstellung vom 
Inhalt des Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, 
das dem Antragsteller vor Vertragsabschluss zusammen mit weiteren ge-
setzlich vorgesehenen Verbraucherinformationen – auf Wunsch auch so-
fort – überlassen wird. 

 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde  
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht; Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn 
 
 
Gerichtsstand 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 48 VVG. 
 
 
Vertragspartner 
 
ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Internet www.ARAG.de 
E-Mail service@ARAG.de 
Telefax +49 (0) 2 11 9 63 - 28 50 
Aufsichtsratsvorsitzender: Gerd Peskes 
Vorstand: Dr. Paul-Otto Faßbender (Vors.), 
Gerhard Bilsing, Dr. Johannes Kathan,  
Werner Nicoll, Dr. Jan-Peter Horst, Hanno Petersen 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 1371 
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1.  Was ist Rechtsschutz? 
§ 1 Welche Aufgaben hat die Rechtsschutzversicherung? 
§ 2 Für welche Rechtsangelegenheiten gibt es Rechtsschutz? 
§ 3 Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der Rechtsschutz  

 nicht? 
§ 4 Wann entsteht der Anspruch auf eine Rechtsschutzleistung? 
§ 4 a Versichererwechsel 
§ 5 Welche Kosten übernimmt die ARAG? 
§ 6 Wo gilt die Rechtsschutzversicherung? 

2.  Nach welchen Regeln richtet sich das Vertragsverhältnis 
zwischen ARAG und den Versicherten? 

§ 7 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
§ 8 Für welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen? 
§ 9 Was ist bei der Zahlung des Versicherungsbeitrages zu  

 beachten? 
§ 10 Welche Entwicklungen können zu einer Anpassung des 
  Versicherungsbeitrages führen? 
§ 11 Wie wirkt sich eine Veränderung der persönlichen oder  
  sachlichen Verhältnisse des Versicherten auf den Ver- 
  sicherungsbeitrag aus? 
§ 12 Was geschieht, wenn das versicherte Interesse wegfällt? 
§ 13 In welchen Fällen kann der Vertrag vorzeitig gekündigt  

 werden? 
§ 14 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Versicherungs- 

 vertrag? 
§ 15 Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen? 
§ 16 Was ist bei Anzeigen und Erklärungen gegenüber der  

 ARAG zu beachten? 

3.  Was ist im Rechtsschutzfall zu beachten? 
§ 17 Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintritt eines  

 Rechtsschutzfalles? 

§ 18 Was kann der Versicherungsnehmer tun, wenn die ARAG  
 ihre Eintrittspflicht wegen mangelnder Erfolgsaussichten  
 oder Mutwilligkeit verneint?  

§ 19 Innerhalb welcher Frist kann der Rechtsschutzanspruch vor  
 Gericht geltend gemacht werden? 

§ 20 Welches Gericht ist für Klagen aus dem Versicherungsvertrag  
 zuständig, und welches Recht ist anzuwenden? 

4.  In welchen Formen wird der Rechtsschutz angeboten? 
§ 21 (1) Verkehrs-Rechtsschutz 
§ 21 (3)  Fahrzeug-Rechtsschutz 
§ 21 a  Mehrfahrzeug-Rechtsschutz 
§ 22  Fahrer-Rechtsschutz 
§ 23  Privat-Rechtsschutz für Selbstständige 
§ 24 (1) a Firmen-Rechtsschutz 
§ 24 (1) b Vereins-Rechtsschutz 
§ 24 a  Rechtsschutz für das Kraftfahrzeuggewerbe und Fahrschulen 
§ 25  Individual-Rechtsschutz Privat, Beruf, Wohnen 
§ 26  Individual-Rechtsschutz Privat, Beruf, Wohnen, Verkehr 
§ 27  Landwirtschafts- Rechtsschutz 
§ 28  Kompakt-Rechtsschutz für Selbstständige 
§ 29  Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz 

A.  Standardklauseln 

B.  Sonderbedingungen 

  Sonderbedingung 1 
 erweiterter Straf-Rechtsschutz für Selbstständige 

  Sonderbedingung 2 
 Rat&Tat Rechtsschutz 

  Sonderbedingung 3 
 Antidiskriminierungs-Rechtsschutz

 
1. Inhalt der Versicherung 
 
 
§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 
 
Die ARAG sorgt dafür, dass der Versicherungsnehmer seine rechtlichen Inte-
ressen wahrnehmen kann und trägt die für die Interessenwahrnehmung er-
forderlichen Kosten (Rechtsschutz). 

Die Fürsorge erstreckt sich insbesondere auf die Benennung und Beauftra-
gung eines Rechtsanwaltes und setzt voraus, dass der Versicherungsneh-
mer sich frühzeitig mit der ARAG abstimmt. 

 
 
§ 2 Leistungsarten 
 
Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des § 21 bis 
§ 29 vereinbart werden. Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungs-
schutz 
a) Schadenersatz-Rechtsschutz 
 für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese 

nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines 
dinglichen Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen 
beruhen; 

b) Arbeits-Rechtsschutz 
 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen 

sowie aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich 
dienst- und versorgungsrechtlicher Ansprüche; 

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 
 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtver-

hältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und dinglichen Rech-
ten, die Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile zum Gegenstand 
haben; 

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen 

Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten, soweit der Versiche-
rungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) oder c) enthalten ist; 

e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgabe-

rechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwal-
tungsgerichten; 

f) Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten 
 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialge-

richten; 
g) Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen 
 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen 

Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsge-
richten; 

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
 für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren; 
i) Straf-Rechtsschutz 

für die Verteidigung wegen des Vorwurfes 
aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig festge-

stellt, dass der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsätzlich 

Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2005) 
der ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
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begangen hat, ist er verpflichtet, der ARAG die Kosten zu erstat-
ten, die diese für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines 
vorsätzlichen Verhaltens getragen hat; 

bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrläs-
sige Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungsnehmer 
ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem Versiche-
rungsnehmer dagegen vorgeworfen, ein solches Vergehen vor-
sätzlich begangen zu haben, besteht rückwirkend Versiche-
rungsschutz, wenn nicht rechtskräftig festgestellt wird, dass er 
vorsätzlich gehandelt hat. 

 Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versi-
cherungsschutz; ebenso wenig bei dem Vorwurf eines Verge-
hens, das nur vorsätzlich begangen werden kann (z. B. Beleidi-
gung, Diebstahl, gefährliche Körperverletzung). Dabei kommt es 
weder auf die Berechtigung des Vorwurfes noch auf den Aus-
gang des Strafverfahrens an; 

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 
 für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit; 
k) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und 

Erbrecht 
 für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechtsan-

waltes in familien-, lebenspartnerschafts- und erbrechtlichen Ange-
legenheiten, wenn diese nicht mit einer anderen gebührenpflichti-
gen Tätigkeit des Rechtsanwaltes zusammenhängen (§ 34 Rechts-
anwaltsvergütungsgesetz – RVG); 

l) Rechtsschutz in Ehesachen 
 für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versi-

cherungsnehmers und seines ehelichen Lebenspartners aus familien-
rechtlichen Angelegenheiten wegen Getrenntlebens, Scheidung  
oder Scheidungsfolgesachen vor deutschen Familiengerichten; die 
Versicherungssumme je Rechtsschutzfall beträgt höchstens 
30.000 Euro; je Rechtsschutzfall gilt eine Selbstbeteiligung von 
500 Euro;   

m) Rechtsschutz in Unterhaltssachen 
 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus familienrechtlichen 

Streitigkeiten wegen gesetzlicher Unterhaltspflichten, über die im 
Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein deutsches Famili-
engericht zu entscheiden hätte; die Versicherungssumme je Rechts-
schutzfall beträgt höchstens 30.000 Euro; je Rechtsschutzfall gilt eine 
Selbstbeteiligung von 500 Euro; 

n) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten 
1) für den Anschluss einer versicherten Person an eine vor einem 

deutschen Strafgericht erhobene öffentliche Klage als Neben-
kläger, wenn die versicherte Person im privaten Bereich als Opfer 
einer der in § 395 Strafprozessordnung (StPO) genannten Straf-
taten 
a) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, 

b) Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit, 
c) Straftaten gegen die persönliche Freiheit , 
d) Straftaten gegen das Leben 
rechtswidrig verletzt oder betroffen ist. 

2) Der Rechtsschutz umfasst ferner auch die Tätigkeit eines Rechts-
anwaltes als Verletztenbeistand für die versicherte Person, wenn 
diese durch eine rechtswidrige Tat nach Absatz 1 verletzt ist.  

3) Vom Rechtsschutz erfasst wird weiter die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen des Versicherten in nicht vermögensrechtlichen 
Angelegenheiten im Rahmen des so genannten Täter-Opfer-
Ausgleiches nach § 46 a Ziffer 1 Strafgesetzbuch (StGB). 

4) Ist die nebenklageberechtigte versicherte Person durch eine 
Straftat nach Absatz 1) verletzt und hat sie dauerhafte Körper-
schäden erlitten, erhält sie abweichend von f) Rechtsschutz auch 
für die außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen 
nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) und dem Opferentschädi-
gungsgesetz (OEG) (Versorgungs-Rechtsschutz). 

5) Der Rechtsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasing-
nehmer und Fahrer von Motorfahrzeugen sowie Anhängern; 

o) Steuer-Rechtsschutz 
 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Ein-/Widerspruchs-

verfahren betreffend steuer- und abgaberechtliche Angelegenhei-
ten, die den nach § 2 e) versicherten Verfahren vor deutschen Finanz- 
und Verwaltungsgerichten vorangehen; 

p) Sozial-Rechtsschutz 
 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Widerspruchsverfah-

ren, die den nach § 2 f) versicherten Verfahren vor deutschen Sozial-
gerichten vorangehen; 

q) erweiterter Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrecht, 

 wenn der nach § 2 k) beratende Rechtsanwalt über die Beratung hin-
aus außergerichtlich tätig wird; in diesem Fall erstattet die ARAG Kos-
ten bis zu 250 Euro je Rechtsschutzfall; eine eventuell vereinbarte 
Selbstbeteiligung entfällt für diese Leistung; diese Leistungserweite-
rung gilt nicht in unterhaltsrechtlichen Angelegenheiten; 

r) Verwaltungs-Rechtsschutz vor Gerichten  
 für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deut-

schen Verwaltungsgerichten in nicht-verkehrsrechtlichen Angele-
genheiten, soweit der Versicherungsschutz nicht bereits in den Leis-
tungsarten b), c) e), h) oder o) enthalten ist; 

s) Daten-Rechtsschutz vor Gerichten 
 für die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach dem 

Bundesdatenschutzgesetz auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung personenbezogener Daten, die der Versicherungsnehmer 
in seiner Eigenschaft als Gewerbetreibender, Freiberufler oder sonst 
Selbstständiger verarbeitet hat oder hat verarbeiten lassen. 

 
 
§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 
 
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
(1) in ursächlichem Zusammenhang mit 

a) Krieg, feindseligen oder terroristischen Handlungen, Aufruhr, in-
neren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben; 

b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine 
medizinische Behandlung zurückzuführen sind; 

c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden; 
d) aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken be-

stimmten Grundstückes, 
bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäude-

teiles, das sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungs-
nehmers befindet oder das dieser zu erwerben oder in Besitz 
zu nehmen beabsichtigt, 

cc) der genehmigungspflichtigen und/oder anzeigepflichtigen 
baulichen Veränderung eines Grundstückes, Gebäudes oder 
Gebäudeteiles, das sich im Eigentum oder Besitz des Versi-
cherungsnehmers befindet oder das dieser zu erwerben be-
absichtigt, 

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten Vor-
haben; 

(2) a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass 
diese auf einer Vertragsverletzung beruhen, sowie zur Geltend-
machung und Abwehr von Unterlassungsansprüchen, es sei 
denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung oder einer Verlet-
zung eines dinglichen Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder 
Gebäudeteilen beruhen; 

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht; 
c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungs-

verhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen; 
d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, 

Domain-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder 

sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum; 
e) aus dem Kartell- oder sonstigem Wettbewerbsrecht; 
f) in ursächlichem Zusammenhang mit  

aa) Spiel- oder Wettverträgen, Termin- oder vergleichbaren 
Spekulationsgeschäften sowie Gewinnzusagen, 

bb) der Anschaffung und Veräußerung von Effekten (z. B. Anlei-
hen, Aktien, Investmentanteilen) sowie der Beteiligung an 
Kapitalanlagemodellen, auf welche die Grundsätze der 
Prospekthaftung anwendbar sind (z. B. Abschreibungsge-
sellschaften, Immobilienfonds); 

g) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erb-
rechtes, soweit nicht Beratungs-Rechtsschutz gemäß § 2 k), 
Rechtsschutz in Ehesachen gemäß § 2 l), Rechtsschutz in Unter-
haltssachen gemäß § 2 m) oder erweiterter Beratungs-Rechts-
schutz gemäß § 2 q) besteht; 

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen die ARAG  
oder das für diese tätige Schadenabwicklungsunternehmen; 

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäu-
den oder Gebäudeteilen sowie wegen Erschließungs- und sons-
tigen Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um laufend er-
hobene Gebühren für die Grundstücksversorgung handelt; 

(3) a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten; 
b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichts-

höfen, soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen von Bediensteten internationaler oder supranationaler 
Organisationen aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnissen handelt; 

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, 
das über das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet 
wurde oder eröffnet werden soll; 

d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im 
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Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten; 
e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen ei-

nes Halt- oder Parkverstoßes; 
f) in Asyl- und Ausländerrechtsverfahren 
g) in Verwaltungsverfahren, in denen es um Subventionsangele-

genheiten geht, sowie in Verwaltungsverfahren, die dem Schutz 
der Umwelt dienen; 

(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversi-
cherungsvertrages untereinander, mitversicherter Personen un-
tereinander und mitversicherter Personen gegen den Versiche-
rungsnehmer; dies gilt nicht im Rechtsschutz in Ehesachen ge-
mäß § 2 l); 

b) sonstiger Lebenspartner (nicht ehelicher oder nicht eingetrage-
ner Lebenspartner gleich welchen Geschlechts) untereinander in 

ursächlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch nach 
deren Beendigung; 

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des 
Rechtsschutzfalles auf den Versicherungsnehmer übertragen 
worden oder übergegangen sind; 

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend ge-
machten Ansprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung 
für Verbindlichkeiten anderer Personen; 

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h), m), o), p), r) und s) ein Versicher-
ter den Rechtsschutzfall vorsätzlich und rechtswidrig herbeigeführt 
hat. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist 
der Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflich-
tet, die die ARAG für ihn erbracht hat. 

 
 
§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz 
 
(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutz-

falles 
a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem Schaden-

ereignis an, das dem Anspruch zugrunde liegt; 
b) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien-, Lebenspartnerschafts- 

und Erbrecht gemäß § 2 k), im Rechtsschutz in Ehesachen nach 
§ 2 l) sowie im erweiterten Beratungs-Rechtsschutz für Familien-, 
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht gemäß § 2 q) von dem Er-
eignis an, das die Änderung der Rechtslage des Versicherungs-
nehmers oder einer mitversicherten Person zur Folge hat; 

c) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versi-
cherungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechts-
pflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen 
haben soll. 

 Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach Beginn des Versi-
cherungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung eingetre-
ten sein.  

 Für die Leistungsarten nach § 2 b), c) und r) besteht Versicherungs-
schutz jedoch erst nach Ablauf von drei Monaten nach Versiche-
rungsbeginn (Wartezeit). Für den Rechtsschutz in Ehesachen nach 
§ 2 l) beträgt die Wartezeit 3 Jahre, für den Rechtsschutz in Unter-
haltssachen nach § 2 m) 1 Jahr. 

(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen 
Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, 
wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger 
als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für den betroffe-
nen Gegenstand der Versicherung eingetreten oder, soweit sich der 
Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist. 

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn 
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des 

Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, den Verstoß nach 
Absatz 1 c) ausgelöst hat; 

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre 
nach Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffe-
nen Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird. 

(4) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 e) und im Steuer-
Rechtsschutz in Ein-, Widerspruchsverfahren gemäß § 2 o) besteht 
kein Rechtsschutz, wenn die tatsächlichen oder behaupteten Voraus-
setzungen für die der Angelegenheit zugrunde liegende Steuer- oder 
Abgabefestsetzung vor dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Versicherungsbeginn eingetreten sind oder eingetreten sein sollen.  

 

 
 
§ 4 a Versichererwechsel 
 
(1) Abweichend von § 4 Absätze 3 und 4 besteht Anspruch auf Rechts-

schutz, wenn 
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des 

Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, in die Vertrags-
laufzeit eines Vorversicherers fällt und der Verstoß gemäß § 4 
Absatz 1 c) erst während der Vertragslaufzeit des Versicherungs-
vertrages eintritt; dies gilt allerdings nur dann, wenn bezüglich 
des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz be-
steht; 

b) der Rechtsschutzfall in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers 
fällt und der Anspruch auf Rechtsschutz später als drei Jahre 
nach Ende der Vertragslaufzeit eines Vorversicherers gegenüber 
der ARAG geltend gemacht wird; dies gilt allerdings nur dann, 
wenn der Versicherungsnehmer die Meldung beim Vorversiche-

rer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt hat und be-
züglich des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz 
besteht; 

c) im Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) und o) die tatsächlichen oder be-
haupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit zu Grun-
de liegende Steuer- oder Abgabenfestsetzung während der 
Laufzeit eines Vorversicherers eingetreten sind oder eingetreten 
sein sollen und der Verstoß gemäß § 4 Absatz 1 c) erst während 
der Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrages eintritt; dies gilt 
allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffenen Risikos lü-
ckenloser Versicherungsschutz besteht. 

(2) Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum Zeitpunkt des 
Eintritts des Rechtsschutzfalles bestanden hat, höchstens jedoch in 
dem Umfang des Vertrages der ARAG. 

 
 
§ 5 Leistungsumfang 
 
(1) Die ARAG trägt 

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung eines 
für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur 
Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen 
Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes. Wohnt der Versicherungs-
nehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht ent-
fernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung seiner Interes-
sen, trägt die ARAG bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) bis g), 
l), m), r) und s) weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk 
des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Hö-
he einer gesetzlichen Verfahrensgebühr (VV 3400 zum RVG) für 
einen zusätzlichen Rechtsanwalt, der lediglich den Verkehr mit 
dem Prozessbevollmächtigten führt, oder stattdessen in gleicher 
Höhe Reisekosten und Abwesenheitsgelder des für den Versi-
cherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes. 

 Für die Erteilung eines mündlichen oder schriftlichen Rates oder 
einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebüh-
renpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt, oder für die Ausarbei-
tung eines Gutachtens trägt die ARAG Kosten bis zur Höhe der 

üblichen Vergütung, höchstens jedoch 250 Euro und für ein ers-
tes Beratungsgespräch höchstens 190 Euro; diese Vergütung 
wird auf eine Gebühr für eine weitergehende Tätigkeit des 
Rechtsanwaltes angerechnet; 

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die angemessene 
Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen am Ort 
des zuständigen Gerichtes ansässigen ausländischen oder eines 
im Inland zugelassenen Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall trägt 
die ARAG die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der 
Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. Wohnt der Versiche-
rungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Ge-
richt entfernt und ist ein ausländischer Rechtsanwalt für den 
Versicherungsnehmer tätig, trägt die ARAG weitere Kosten für 
einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässi-
gen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Verfahrensge-
bühr (VV 3400 zum RVG) für einen zusätzlichen Rechtsanwalt, 
der lediglich den Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt 
führt; 
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 Ist der Rechtsschutzfall durch einen Kraftfahrzeugunfall im euro-
päischen Ausland eingetreten und zunächst eine Regulierung 
vor dem Regulierungsbeauftragten im Inland beziehungsweise 
vor der Einigungsstelle im Inland ergebnislos geblieben, so dass 
eine Rechtsverfolgung im Ausland notwendig wird, trägt die  
ARAG im Rahmen der gesetzlichen Gebühren die Kosten eines 
inländischen Rechtsanwaltes bis zur Höhe einer 1,5-fachen Ge-
bühr nach § 13 RVG für dessen gesamte Tätigkeit. 

 Bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Rahmen des § 6 Absatz 2 
trägt die ARAG die Vergütung eines für den Versicherungsneh-
mer tätigen ausländischen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der ge-
setzlichen Gebühren, die bei der Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen in Deutschland durch einen deutschen Rechtsanwalt 
nach deutschem Gebührenrecht und unter Ansatz der in 
Deutschland üblichen Gegenstands- und Streitwerte angefallen 
wären. 

 Für die Erteilung eines mündlichen oder schriftlichen Rates oder 
einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebüh-
renpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt, oder für die Ausarbei-
tung eines Gutachtens trägt die ARAG Kosten bis zur Höhe der 
üblichen Vergütung, höchstens jedoch 250 Euro und für ein ers-
tes Beratungsgespräch höchstens 190 Euro; diese Vergütung 
wird auf eine Gebühr für eine weitergehende Tätigkeit des 
Rechtsanwaltes angerechnet; 

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen 
und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden 
sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers; 

d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur 
Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen 
staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen; 

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich 
der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die von der 
Verwaltungsbehörde herangezogen werden sowie die Kosten 
der Vollstreckung im Verwaltungswege; 

f) die übliche Vergütung 
aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen  

oder einer rechtsfähigen technischen Sachverständigenor-
ganisation in Fällen der  
– Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ord-

nungswidrigkeitenverfahren; 
– Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und 

Reparaturverträgen von Motorfahrzeugen zu Lande so-
wie Anhängern; 

bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fällen der 
Geltendmachung von Ersatzansprüchen wegen der im Aus-
land eingetretenen Beschädigung eines Motorfahrzeuges zu 
Landes sowie Anhängers; 

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zum Gericht, 
wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder Partei vorgeschrie-
ben und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. 
Die Reisekosten zu einem inländischen Gericht werden jedoch 
nur übernommen, wenn über die Voraussetzungen in Satz 1 
hinaus der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom 
Gerichtsort entfernt wohnt. Die Kosten werden bis zur Höhe der 
für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden 
Sätze übernommen; 

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen In-
teressen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer 
zu deren Erstattung verpflichtet ist. 

(2) a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der von der  
ARAG zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass 
er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung be-
reits erfüllt hat. 

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte 
Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages er-
stattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt 
wurden. 

(3) Die ARAG trägt nicht  
a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht über-

nommen hat; 
b) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erle-

digung entstanden sind,  
aa) soweit sie nicht dem Verhältnis des vom Versicherungs-

nehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis 

entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende 
Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 

bb) soweit sie auf der Einbeziehung nicht streitiger Gegenstän-
de beruhen; 

c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je 
Rechtsschutzfall; 

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangs-
vollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen; 

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die 
später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels 
eingeleitet werden; 

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechts-
kraft einer Geldstrafe oder -buße unter 250 Euro; 

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, 
wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde; 

h) Kosten, die im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
in Bezug auf gewerblich genutzte Grundstücke, Gebäude oder 
Gebäudeteile für eine erforderliche umweltbedingte Beseitigung 
und Entsorgung von Schadstoffen und Abfällen entstehen. 

i) Kosten, die bei Teileintrittspflicht auf den nicht gedeckten Teil 
entfallen. Treffen Ansprüche zusammen, für die teils Versiche-
rungsschutz besteht, teils nicht, trägt die ARAG nur den Teil der 
angefallenen Kosten, der dem Verhältnis des Wertes des gedeck-
ten Teils zum Gesamtstreitwert (Quote) entspricht. In den Fällen 
des § 2 h) bis j) sowie n)1) bis 3) richtet sich der von der ARAG zu 
tragende Kostenanteil nach Gewichtung und Bedeutung der 
einzelnen Vorwürfe im Gesamtzusammenhang. 

(4) Die ARAG zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die vereinbarte 
Versicherungssumme. Zahlungen für den Versicherungsnehmer und 
mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles 
werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen 
aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zu-
sammenhängen. 

(5) Die ARAG sorgt  
a) für die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen 

Interessen des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen 
schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten; 

b) für die Zahlung eines zinslosen Darlehns bis zu der vereinbarten 
Höhe für eine Kaution, die gestellt werden muss, um den Versi-
cherungsnehmer einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen 
zu verschonen; 

c) für die Auswahl und Beauftragung eines Dolmetschers, wenn 
der Versicherungsnehmer, sein mitversicherter Lebenspartner 
oder die mitversicherten Kinder im Ausland verhaftet oder mit 
Haft bedroht werden, und trägt auch die hierfür anfallenden 
Kosten; ferner benachrichtigt sie in diesen Fällen von den Versi-
cherten benannte Personen und bei Bedarf diplomatische Ver-
tretungen; 

d) auf Wunsch des Versicherungsnehmers für die Aufbewahrung 
von Kopien wichtiger privater Unterlagen und privater Doku-
mente, um im Notfall schnell Ersatz beschaffen zu können. Vor-
aussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer die Kopien recht-
zeitig, d. h. mindestens 14 Tage vor der Reise an die ARAG sen-
det. 

 Verliert der Versicherungsnehmer, sein mitversicherter Lebens-
partner oder die mitversicherten Kinder auf einer Reise im Aus-
land ein für die Reise benötigtes privates Dokument, benennt 
die ARAG bei Bedarf diplomatische Vertretungen und über-
nimmt die dort anfallenden Gebühren für die Erstellung von Er-
satzdokumenten. 

 Reise ist jede mehrtägige Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz 
bis zu einer Höchstdauer von 12 Wochen. 

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entspre-
chend 
a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Bera-

tungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und 
Erbrecht (§ 2 k) sowie im erweiterten Beratungs-Rechtsschutz im 
Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 q) für Notare; 

b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 e) und im 
Steuer-Rechtsschutz in Ein-, Widerspruchsverfahren gemäß 
§ 2 o) für Angehörige der steuerberatenden Berufe; 

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort an-
sässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte.  

 
 
§ 6 Örtlicher Geltungsbereich 
 
(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interes-

sen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanari-
schen Inseln, den Azoren oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht  

 oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder 

zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren 
eingeleitet werden würde. 

(2) Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des Gel-
tungsbereiches nach Absatz 1 gilt: die ARAG trägt bei Rechtsschutz-
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fällen, die dort während eines längstens 12 Wochen dauernden Auf-
enthaltes eintreten sowie – wenn Rechtsschutz im Vertrags- und Sa-
chenrecht vereinbart ist – bei privaten Verträgen, die über das Inter-
net abgeschlossen werden, die Kosten nach § 5 Absatz 1 bis zu ei-
nem Höchstbetrag von 100.000 Euro.  

 Ausgeschlossen ist die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ur-
sächlichem Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung 
von dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungs-rechten (Timesharing) 
an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. 

 
 
 
2. Versicherungsverhältnis 
 
 
§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag rechtzeitig im Sinne von § 9 B. Absatz 1 Satz 2 zahlt. Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt.  
 
 
§ 8 Dauer und Ende des Vertrages 
 
(1) Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit ab-

geschlossen. 
(2) Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 

der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

(3) Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeit-
punkt.  

 
 

 
 
§ 9 Beitrag 
 
A. Beitrag und Versicherungsteuer 
 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die 

der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Hö-
he zu entrichten hat. 

B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Bei-
trag 
(1) Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 
 Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts anderes 

vereinbart ist – sofort nach Abschluss des Vertrages fällig. Die 
Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Erhalt 
des Versicherungsscheins und der Zahlungsaufforderung erfolgt 
sowie gegebenenfalls nach Ablauf der im Versicherungsschein 
genannten Widerrufs-/Widerspruchsfrist von 14 Tagen (§§ 48 c, 
5 a VVG).  

 Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

(2) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-

trag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 

(3) Rücktritt 
 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-

trag nicht rechtzeitig, kann die ARAG vom Vertrag zurücktreten, 
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Es gilt als Rücktritt, wenn 
die ARAG den ersten oder einmaligen Beitrag nicht innerhalb 
von drei Monaten nach Abschluss des Vertrages gerichtlich gel-
tend macht. 

 In diesem Fall kann die ARAG eine angemessene Geschäftsge-
bühr von bis zu 30 % des Jahresbeitrages, höchstens 50 Euro ver-
langen. 

C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
(1) Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 
 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 

am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die 
Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt er-
folgt. 

(2) Verzug 
 Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-

cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er 
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Die ARAG wird ihn 

in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen setzen. Die ARAG ist berechtigt, Ersatz 
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

(3) Kein Versicherungsschutz 
 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 

noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zah-
lungsaufforderung nach Absatz 2 Satz 2 darauf hingewiesen 
wurde. 

(4) Kündigung 
 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 

noch mit der Zahlung in Verzug, kann die ARAG den Vertrag mit 
sofortiger Wirkung kündigen, wenn sie den Versicherungsneh-
mer mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz 2 Satz 2 darauf 
hingewiesen hat. Hat die ARAG gekündigt, und zahlt der Versi-
cherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, 
die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung ein-
getreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die 

Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers von der ARAG nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer 
schriftlichen Zahlungsaufforderung der ARAG erfolgt. Hat der Versi-
cherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht ein-
gezogen werden kann, ist die ARAG berechtigt, künftig Zahlung au-
ßerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

E. Teilzahlung und Folgen verspäteter Zahlung 
 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch 

ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann die ARAG für 
die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat die ARAG, soweit nicht 

etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, 
der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  

 
 
§ 10 Beitragsanpassung 
 
(1) Um die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Recht-

schutzverträgen und eine risikoadäquate Tarifierung sicherzustellen, 
überprüft die ARAG mindestens alle drei Jahre, ob die der Tarifierung 
zugrunde liegenden Beiträge beibehalten werden können oder ob 
die Notwendigkeit einer Anpassung (Erhöhung oder Absenkung) be-
steht.  

 

(2) Durch die für die Anpassung maßgebende neue Kalkulation wird für 
gleichartige Produkte und Kundensegmente ermittelt, ob sich die 
bisherige Bedarfsprämie aufgrund der seit ihrer Festsetzung einge-
tretenen und zu erwartenden Schaden- und Kostenentwicklung ver-
ändert hat. Unter Schadenentwicklung fallen vergangene und zu-
künftig zu erwartende Schadenaufwendungen sowie interne und ex-
terne Schadenregulierungskosten. Unter Kostenentwicklung fallen 
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vergangene und zukünftig zu erwartende Sach-, Personal-, Rückver-
sicherungs- und Kapitalkosten. 

 Ein Aktuar stellt sicher, dass die Kalkulation nach aktuariellen 
Grundsätzen erfolgt. 

(3) Ergibt die Überprüfung höhere als die bisherigen Bedarfsprämien, so 
ist die ARAG berechtigt, die Folgebeiträge ab der nächsten Hauptfäl-
ligkeit im entsprechenden Verhältnis anzuheben. Sind die neuen Bei-
träge niedriger als die bisherigen, so ist die ARAG verpflichtet, die 
Folgebeiträge ab der nächsten Hauptfälligkeit im entsprechenden 
Verhältnis abzusenken. 

 Eine Beitragserhöhung/-ermäßigung unterbleibt, wenn die Beitrags-
anpassung zu einer Erhöhung/Ermäßigung der jeweiligen Bedarfs-

prämien um weniger als 3 % führt. Die Beitragserhöhung ist durch 
den Beitrag für einen vergleichbaren Rechtsschutz (gleiche Tarif-
merkmale, gleiche Kundensegmente, gleicher Deckungsumfang) im 
Neugeschäft begrenzt. 

(4) Der Versicherungsnehmer kann den Rechtsschutzvertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung der ARAG mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die 
Beitragserhöhung wirksam wird. Die Beitragsveränderung hat die  
ARAG dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor der 
nächsten Hauptfälligkeit schriftlich mitzuteilen. Eine Erhöhung der 
Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.  

 
 
§ 11 Änderung der für die Beitragsberechnung wesentlichen Umstände 
 
(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif der 

ARAG einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, kann 
die ARAG vom Eintritt dieses Umstandes an für die hierdurch ent-
standene höhere Gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird die 
höhere Gefahr nach dem Tarif der ARAG auch gegen einen höheren 
Beitrag nicht übernommen, kann die ARAG innerhalb eines Monates 
nach Kenntnis den Versicherungsvertrag mit einer Frist von einem 
Monat kündigen. 

(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif der 
ARAG einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, 
kann die ARAG vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den ge-
ringeren Beitrag verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen 
Umstand der ARAG später als zwei Monate nach dessen Eintritt an, 
wird der Beitrag erst vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt. 

(3) Der Versicherungsnehmer hat der ARAG innerhalb eines Monates 
nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberechnung erfor-
derlichen Angaben zu machen. Macht der Versicherungsnehmer bis 
zum Fristablauf diese Angaben nicht oder unrichtig, ist die ARAG be-
rechtigt, für einen nach Eintritt der höheren Gefahr eingetretenen 
Rechtsschutzfall die Leistungen nur insoweit zu erbringen, als es dem 
Verhältnis des vereinbarten Beitrages zu dem Beitrag entspricht, der 
bei richtigen und vollständigen Angaben hätte gezahlt werden müs-
sen. Unterlässt der Versicherungsnehmer jedoch die erforderliche 
Meldung eines zusätzlichen Gegenstandes der Versicherung, ist der 
Versicherungsschutz für diesen Gegenstand ausgeschlossen. In den 
Fällen der Sätze 2 und 3 bleibt die ARAG zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass die Unrichtigkeit oder 
das Unterbleiben der Angaben nicht auf seinem Verschulden beruht.  

 
 
§ 12 Wegfall des versicherten Interesses 
 
(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, zu dem 

Zeitpunkt, zu dem die ARAG davon Kenntnis erhält, dass das versi-
cherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weggefallen ist. 
In diesem Fall steht ihr der Beitrag zu, den sie hätte erheben können, 
wenn die Versicherung nur bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
beantragt worden wäre. 

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versiche-
rungsschutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode fort, soweit 
der Beitrag am Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Grün-
den ein Wegfall des Gegenstandes der Versicherung vorliegt. Wird 
der nach dem Todestag nächstfällige Beitrag bezahlt, bleibt der Ver-
sicherungsschutz in dem am Todestag bestehenden Umfang auf-
rechterhalten. Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den 
gezahlt wurde, wird anstelle des Verstorbenen Versicherungsneh-
mer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag die Aufhe-
bung des Versicherungsvertrages mit Wirkung ab dem Todestag ver-
langen. 

(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungsschein be-
zeichnete, selbst genutzte Wohnung oder das selbst genutzte Einfa-
milienhaus, geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt über. 
Versichert sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der Ei-
gennutzung stehen, auch soweit sie erst nach dem Auszug aus dem 
bisherigen Objekt eintreten. Das gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, 
die sich auf das neue Objekt beziehen und vor dessen geplantem  
oder tatsächlichem Bezug eintreten. 

(4) Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er für seine ge-
werbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit selbst 
nutzt, findet Absatz 3 entsprechende Anwendung, wenn das neue 
Objekt nach dem Tarif der ARAG weder nach der Größe, noch nach 
Miet- oder Pachthöhe einen höheren als den vereinbarten Beitrag 
rechtfertigt.  

 
 

 
 
§ 13 Kündigung nach Rechtsschutzfall 
 
(1) Lehnt die ARAG den Rechtsschutz ab, obwohl sie zur Leistung ver-

pflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig 
kündigen.  

(2) Bejaht die ARAG ihre Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb 
von vierundzwanzig Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind 
der Versicherungsnehmer und die ARAG nach Anerkennung der Leis-
tungspflicht für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall 
berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen. 

(3) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat 
nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß Absatz 1  
oder Anerkennung der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 zugegangen 
sein. 

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang bei der ARAG wirksam.  

 Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

 Eine Kündigung der ARAG wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

(4) Wird der Vertrag gekündigt, hat die ARAG nur Anspruch auf den Teil 
des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  

 
 

 
 
§ 14 Verjährung 
 
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jah-

ren. 
 Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem die Leistung 

verlangt werden kann. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei der ARAG angemel-
det worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang 
der schriftlichen Entscheidung der ARAG bei der Fristberechnung 
nicht mit.  
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§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen 
 
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im 

jeweils bestimmten Umfang für die in § 21 bis § 28 oder im Versiche-
rungsschein genannten sonstigen Personen. Außerdem besteht Ver-
sicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, die natürlichen Per-
sonen aufgrund Verletzung oder Tötung des Versicherungsnehmers 
oder einer mitversicherten Person kraft Gesetzes zustehen. 

(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer 
betreffenden Bestimmungen sinngemäß. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch widersprechen, wenn eine andere mitversicherte Person 

als sein ehelicher oder eingetragener Lebenspartner Rechtsschutz 
verlangt. 

(3) Ist ein Versicherter durch eine Straftat nach § 2 n) Absatz 1) getötet 
worden, besteht Rechtsschutz ausschließlich für dessen Ehegatten 
oder eine andere Person aus dem Kreis seiner Kinder, Eltern und Ge-
schwister für die rechtliche Interessenwahrnehmung eines Rechts-
anwaltes als Nebenklägervertreter, wenn diese Person insoweit als 
Nebenkläger vor einem deutschen Strafgericht zugelassen werden 
kann.  

 
 
§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
 
(1) Alle für die ARAG bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in 

Textform abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung der ARAG 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift der  
ARAG nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte der ARAG bekannte An-

schrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie oh-
ne die Anschriftenänderung bei regelmäßiger Beförderung dem Ver-
sicherungsnehmer zugegangen sein würde. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbe-
betrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechende 
Anwendung. 

 
 
 
3. Rechtsschutzfall 
 
 
§ 17 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls 
 
(1) Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch geltend, 

hat er die ARAG vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche 
Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel 
anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die ARAG bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall beste-
henden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer 
Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor 
die ARAG den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen 
durch solche Maßnahmen Kosten, trägt die ARAG nur die Kosten, die 
sie bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maß-
nahmen zu tragen hätte. 

(3) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den Versiche-
rungsnehmer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, kann 
er den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechts-
anwälte auswählen, deren Vergütung die ARAG nach § 5 Absatz 1 a) 
und b) trägt. Die ARAG wählt den Rechtsanwalt aus, 
a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 
b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt 

und der ARAG die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwaltes 
notwendig erscheint. 

(4) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits 
selbst beauftragt hat, wird dieser von der ARAG im Namen des Versi-
cherungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes 
ist die ARAG nicht verantwortlich. 

(5) Der Versicherungsnehmer hat 
a) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden; 

aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmitteln 
die Zustimmung der ARAG einzuholen; 

bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtli-
chen Verfahrens abzuwarten, das tatsächliche oder rechtli-
che Bedeutung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben 
kann; 

cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung der Kosten 
oder eine Erschwerung ihrer Erstattung durch die Gegensei-
te verursachen könnte; 

b) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten 
Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachla-
ge zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die mögli-
chen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu 
beschaffen; 

c) der ARAG auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angele-
genheit zu geben. 

(6) Wird eine der in den Absätzen 3 oder 5 genannten Obliegenheiten 
verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungs-
schutz, es sei denn, er hat die Obliegenheit weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt.  

 Bei grob fahrlässiger Verletzung behält der Versicherungsnehmer in-
soweit seinen Versicherungsschutz, als die Verletzung weder Einfluss 
auf die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch auf die Feststellung 
oder den Umfang der der ARAG obliegenden Leistung gehabt hat. 

 Bei vorsätzlicher Verletzung behält der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeig-
net war, die Interessen der ARAG ernsthaft zu beeinträchtigen, oder 
wenn den Versicherungsnehmer kein erhebliches Verschulden trifft. 

(7) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit in Textform 
erklärtem Einverständnis der ARAG abgetreten werden. 

(8) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung 
von Kosten, die die ARAG getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung 
auf diese über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwen-
digen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer der ARAG auszu-
händigen und bei deren Maßnahmen gegen die anderen auf Verlan-
gen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete Kos-
ten sind an die ARAG zurückzuzahlen.  

 
 
§ 18 Verfahren bei Verneinung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder Mutwilligkeit 
 
(1) Lehnt die ARAG den Rechtsschutz ab,  

a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichti-
gung der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in 
einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht  
oder 

b) weil in den Fällen des § 2 a) bis g), m), o), p), r) und s) die Wahr-
nehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aus-
sicht auf Erfolg hat, 

 ist dies dem Versicherungsnehmer unverzüglich unter Angabe der 
Gründe in Textform mitzuteilen. 

 Hat die ARAG den Rechtsschutz aus anderen Gründen abgelehnt und 
widerspricht der Versicherungsnehmer dieser Ablehnung, so kann 
die ARAG den Rechtsschutz aus den Gründen der Ziffer a) oder b) nur 

dann verneinen, wenn sie dies dem Versicherungsnehmer danach 
unverzüglich unter Angabe der Gründe, die zur Ablehnung nach ei-
ner dieser Ziffern geführt hat, in Textform mitteilt. 

(2) Mit der Mitteilung über die Rechtsschutzablehnung ist der Versiche-
rungsnehmer darauf hinzuweisen, dass er, soweit er der Auffassung 
der ARAG nicht zustimmt und seinen Anspruch auf Rechtsschutz auf-
rechterhält, innerhalb eines Monates die Einleitung eines Schieds-
gutachterverfahrens von der ARAG verlangen kann. Mit diesem Hin-
weis ist der Versicherungsnehmer aufzufordern, alle nach seiner Auf-
fassung für die Durchführung des Schiedsgutachterverfahrens we-
sentlichen Mitteilungen und Unterlagen innerhalb der Monatsfrist 
der ARAG zuzusenden.  

(3) Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchführung eines Schieds-
gutachterverfahrens, hat die ARAG dieses Verfahren innerhalb eines 
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Monates einzuleiten und den Versicherungsnehmer hierüber zu un-
terrichten. Sind zur Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des 
Versicherungsnehmers Fristen zu wahren und entstehen hierdurch 
Kosten, ist die ARAG verpflichtet, diese Kosten in dem zur Fristwah-
rung notwendigen Umfang bis zum Abschluss des Schiedsgutach-
terverfahrens unabhängig von dessen Ausgang zu tragen. Leitet die 
ARAG das Schiedsgutachterverfahren nicht fristgemäß ein, gilt ihre 
Leistungspflicht in dem Umfang, in dem der Versicherungsnehmer 
den Rechtsschutzanspruch geltend gemacht hat, als festgestellt. 

 

(4) Schiedsgutachter ist ein seit mindestens fünf Jahren zur Rechtsan-
waltschaft zugelassener Rechtsanwalt, der von dem Präsidenten der 
für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständigen Rechtsan-
waltskammer benannt wird. Dem Schiedsgutachter sind von der  
ARAG alle ihr vorliegenden Mitteilungen und Unterlagen, die für die 
Durchführung des Schiedsgutachtens wesentlich sind, zur Verfügung 
zu stellen. Er entscheidet im schriftlichen Verfahren; seine Entschei-
dung ist für die ARAG bindend. 

(5) Die durch das Schiedsgutachterverfahren entstehenden Kosten trägt 
die ARAG.  

 
 
§ 19 Klagefrist 
 
(1) Der Versicherungsnehmer hat keinen Anspruch auf Versicherungs-

schutz, wenn er diesen Anspruch nicht innerhalb von sechs Monaten 
gerichtlich geltend macht. 

 

(2) Die Frist beginnt, nachdem die Ablehnung der ARAG oder die Ent-
scheidung des Schiedsgutachters dem Versicherungsnehmer schrift-
lich unter Angabe der mit dem Fristablauf verbundenen Rechtsfol-
gen mitgeteilt wurde.  

 
 
§ 20 Zuständiges Gericht. Anzuwendendes Recht 
 
(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die ARAG bestimmt 

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der ARAG oder ihrer 
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Hat ein 
Versicherungsagent am Zustandekommen des Vertrages mitgewirkt, 
ist auch das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungs-
agent zur Zeit der Vermittlung oder des Abschlusses seine gewerbli-
che Niederlassung oder – bei Fehlen einer gewerblichen Niederlas-
sung – seinen Wohnsitz hatte. 

(2) Klagen der ARAG gegen den Versicherungsnehmer können bei dem 
für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständigen Gericht er-
hoben werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche 
Versicherung handelt, kann die ARAG ihre Ansprüche auch bei dem 
für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständi-
gen Gericht geltend machen. 

(3) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 
 
 
4. Formen des Versicherungsschutzes 
 
 
§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz 
 
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner 

Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss 
oder während der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen, amtlich re-
gistrierten oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzei-
chen versehenen oder als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Mo-
torfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers. Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer oder berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge. 

(2) Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge ge-
mäß Absatz 1 beschränkt werden. Als gleichartig gelten jeweils Kraft-
räder, Personenkraft- und Kombiwagen, Lastkraft- und sonstige 
Nutzfahrzeuge, Omnibusse sowie Anhänger. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, dass der Versi-
cherungsschutz für ein oder mehrere im Versicherungsschein be-
zeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie 
Anhänger (Fahrzeug) besteht, auch wenn diese nicht auf den Versi-
cherungsnehmer zugelassen, amtlich registriert oder nicht auf seinen 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen sind (Fahr-
zeug-Rechtsschutz). 

(4) Der Versicherungsschutz umfasst: 
Schadenersatz-Rechtsschutz   (§ 2 a), 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 e), 
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g), 
Straf-Rechtsschutz    (§ 2 i), 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  (§ 2 j). 

(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann ausgeschlossen 
werden. 

(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht in den Fällen 
der Absätze 1 und 2 auch für Verträge, mit denen der Erwerb von 
Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern zum nicht nur vorü-
bergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, auch wenn diese Fahr-
zeuge nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassen, amtlich re-
gistriert oder nicht auf seinen Namen mit einem Versicherungskenn-
zeichen versehen werden. 

(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im 
Vertrags- und Sachenrecht für den Versicherungsnehmer auch bei 
der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als 
a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm gehört noch auf ihn zu-

gelassen, amtlich registriert oder auf seinen Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen ist, 

b) Fahrgast, 
c) Fußgänger und 
d) Radfahrer. 

(8) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeuges nicht 
berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen, nicht amtlich regist-
riert oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen, be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von 
dem Fehlen der Fahrerlaubnis, von der Nichtberechtigung zum Füh-
ren des Fahrzeuges oder von dem Fehlen der Zulassung, der amtli-
chen Registrierung oder des Versicherungskennzeichens ohne Ver-
schulden keine Kenntnis hatten. 

(9) Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 seit mindestens sechs Monaten 
kein Fahrzeug mehr auf den Versicherungsnehmer zugelassen, amt-
lich registriert und nicht mehr auf seinen Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer unbe-
schadet seines Rechtes auf Herabsetzung des Beitrages gemäß § 11 
Absatz 2 die Aufhebung des Versicherungsvertrages mit sofortiger 
Wirkung verlangen. 

(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt es 
auf sonstige Weise weg, besteht Versicherungsschutz für das Fahr-
zeug, das an die Stelle des bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Fol-
gefahrzeug). Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht er-
streckt sich in diesen Fällen auf den Vertrag, der dem tatsächlichen 
oder beabsichtigten Erwerb des Folgefahrzeuges zugrunde liegt. 

 Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges ist der  
ARAG innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen und das Folgefahr-
zeug zu bezeichnen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die Anzei-
ge oder die Bezeichnung des Folgefahrzeuges, besteht Versiche-
rungsschutz nur, wenn die Unterlassung nicht auf einem Verschul-
den des Versicherungsnehmers beruht. Wird das Folgefahrzeug be-
reits vor Veräußerung des versicherten Fahrzeuges erworben, bleibt 
dieses bis zu seiner Veräußerung, längstens jedoch bis zu einem Mo-
nat nach dem Erwerb des Folgefahrzeuges ohne zusätzlichen Beitrag 
mitversichert. Bei Erwerb eines Fahrzeuges innerhalb eines Monates 
vor oder innerhalb eines Monates nach der Veräußerung des versi-
cherten Fahrzeuges wird vermutet, dass es sich um ein Folgefahr-
zeug handelt.  
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§ 21 a Mehrfahrzeug-Rechtsschutz 
 
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und sei-

nen ehelichen, eingetragenen oder mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft zusammenlebenden sonstigen Lebenspartner soweit dieser 
am Wohnsitz des Versicherungsnehmers amtlich gemeldet ist, in ih-
rer Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertragsab-
schluss oder während der Vertragsdauer auf sie zugelassenen, amt-
lich registrierten oder auf ihre Namen mit einem Versicherungskenn-
zeichen versehenen oder als Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Mo-
torfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers, wenn weder der Versiche-
rungsnehmer noch sein mitversicherter Lebenspartner eine gewerb-
liche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem 
Gesamtumsatz von mehr als 10.000 Euro – bezogen auf das letzte 
Kalenderjahr – ausüben. Kein Versicherungsschutz besteht unab-
hängig von der Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten selbstständi-
gen Tätigkeiten. Als selbstständige Tätigkeit gilt auch die Verwaltung 
eigenen Vermögens unter Einsatz von Fremdmitteln und zwar selbst 
dann, wenn die Vermögensverwaltung ohne planmäßigen Ge-
schäftsbetrieb und nicht berufsmäßig erfolgt. 

(2) Mitversichert sind  
a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer ein-

getragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden voll-
jährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, 
in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätig-
keit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhal-
ten; 

b) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und be-
rechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der 
Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelasse-
nen, amtlich registrierten oder auf ihre Namen mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehenen oder von diesen als Selbstfah-
rer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemiete-
ten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst 
Schadenersatz-Rechtsschutz  (§ 2 a), 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 e), 
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g), 
Straf-Rechtsschutz   (§ 2 i), 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  (§ 2 j). 

(4) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch für Ver-
träge, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande sowie 
Anhängern zum nicht nur vorübergehenden Eigengebrauch be-
zweckt wird, auch wenn diese Fahrzeuge nicht auf den versicherten 
Personenkreis zugelassen, amtlich registriert oder auf deren Namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen werden. 

 
 

(5) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer 
eines Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft. 

(6) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im 
Vertrags- und Sachenrecht für den Versicherungsnehmer, seinen 
mitversicherten Lebenspartner und die mitversicherten Kinder auch 
bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in ihrer Eigenschaft als 
a) Fahrer jedes Fahrzeuges, dass weder ihnen gehört noch auf sie 

zugelassen, amtlich registriert oder auf ihre Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen ist, 

b) Fahrgast, 
c) Fußgänger und 
d) Radfahrer. 

(7) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeuges nicht 
berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen, nicht amtlich regist-
riert oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen, be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von 
dem Fehlen der Fahrerlaubnis, von der Nichtberechtigung zum Füh-
ren des Fahrzeuges oder von dem Fehlen der Zulassung, der amtli-
chen Registrierung oder des Versicherungskennzeichens ohne Ver-
schulden keine Kenntnis hatten. 

(8) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Fahrzeug mehr auf den Versi-
cherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner und die 
mitversicherten Kinder zugelassen, amtlich registriert und nicht mehr 
auf deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen, 
kann der Versicherungsnehmer die Aufhebung des Versicherungs-
vertrages mit sofortiger Wirkung verlangen. Zeigt der Versiche-
rungsnehmer den Wegfall der Fahrzeuge innerhalb von zwei Mona-
ten nach Ablauf des Sechsmonatsfrist an, endet der Versicherungs-
vertrag mit Ablauf der Sechsmonatsfrist. Geht die Anzeige später bei 
der ARAG ein, endet der Versicherungsvertrag mit Eingang der An-
zeige. 

(9) Haben der Versicherungsnehmer und/oder sein mitversicherter Le-
benspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbst-
ständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 
10.000 Euro aufgenommen oder übersteigt der aus einer der vorge-
nannten Tätigkeiten im letzten Kalenderjahr erzielte Gesamtumsatz 
den Betrag von 10.000 Euro, wandelt sich der Versicherungsschutz 
ab dem Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach § 21 (1), (4), 
(6) bis (9) – für die auf den Versicherungsnehmer zugelassenen, amt-
lich registrierten oder auf seinen Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehenen Fahrzeuge – um. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung 
die Beendigung des Versicherungsschutzes verlangen. Verlangt er 
dies später als zwei Monate nach Eintritt der für die Umwandlung des 
Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsachen, endet der Versiche-
rungsschutz erst mit Eingang der entsprechenden Erklärung des Ver-
sicherungsnehmers.  

 
 
§ 22 Fahrer-Rechtsschutz 
 
(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsschein genann-

te Person bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in ihrer Eigen-
schaft als Fahrer jedes Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in 
der Luft sowie Anhängers (Fahrzeug), das weder ihr gehört noch auf 
sie zugelassen, amtlich registriert oder auf ihren Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen ist. Der Versicherungsschutz be-
steht auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als Fahrgast, 
Fußgänger und Radfahrer. 

(2) Unternehmen können den Versicherungsschutz nach Absatz 1 für al-
le Kraftfahrer in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für das Unter-
nehmen vereinbaren. Diese Vereinbarung können auch Betriebe des 
Kraftfahrzeughandels und -handwerks, Fahrschulen und Tankstellen 
für alle Betriebsangehörigen treffen. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 Schadenersatz-Rechtsschutz  (§ 2 a), 
 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 e), 
 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g), 
 Straf-Rechtsschutz   (§ 2 i), 
 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  (§ 2 j). 

(4) Wird in den Fällen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug zu Lande auf 
die im Versicherungsschein genannte Person zugelassen, amtlich re-
gistriert oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen 
versehen, wandelt sich der Versicherungsschutz in einen solchen 
nach § 21 Absätze 3, 4, 7, 8 und 10 um. Die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb dieses Motor-
fahrzeuges zu Lande ist eingeschlossen. 

(5) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeuges nicht 
berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen, nicht amtlich regist-
riert oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen, be-
steht kein Rechtsschutz. 

(6) Hat in den Fällen des Absatzes 1 die im Versicherungsschein genann-
te Person länger als sechs Monate keine Fahrerlaubnis mehr, endet 
der Versicherungsvertrag. Zeigt der Versicherungsnehmer das Fehlen 
der Fahrerlaubnis spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Ab-
lauf der Sechsmonatsfrist an, endet der Versicherungsvertrag mit Ab-
lauf der Sechsmonatsfrist. Geht die Anzeige später bei der ARAG ein, 
endet der Versicherungsvertrag mit Eingang der Anzeige.  

 
 
§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbstständige 
 
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und sei-

nen ehelichen, eingetragenen oder mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft zusammenlebenden sonstigen Lebenspartner, soweit dieser 

am Wohnsitz des Versicherungsnehmers amtlich gemeldet ist, wenn 
einer oder beide eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige 
selbstständige Tätigkeit ausüben, 
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a) für den privaten Bereich, 
b) für den beruflichen Bereich in Ausübung einer nichtselbststän-

digen Tätigkeit. 
(2) Mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirateten, nicht 

in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft leben-
den volljährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tä-
tigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 Schadenersatz-Rechtsschutz  (§ 2 a), 
 Arbeits-Rechtsschutz   (§ 2 b), 
 Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 

 für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentü-
mer, Mieter oder Nutzungsberechtigter einer im Versicherungs-
schein bezeichneten selbst bewohnten Wohneinheit. Einer 
Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Ab-
stellplätze sind eingeschlossen. 

 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 
 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 e), 
 Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 f), 
 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
 Straf-Rechtsschutz   (§ 2 i), 
 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  (§ 2 j), 
 Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
 Lebenspartnerschafts- und Erbrecht  (§ 2 k), 
 Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 n), 
 Verwaltungs-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 r). 
 

(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen  
a) als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und 

Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der 
Luft sowie Anhängers; 

b) im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder 
sonstigen selbstständigen Tätigkeit. Als selbstständige Tätigkeit 
gilt auch die Verwaltung eigenen Vermögens unter Einsatz von 
Fremdmitteln und zwar selbst dann, wenn die Vermögensver-
waltung ohne planmäßigen Geschäftsbetrieb und nicht berufs-
mäßig erfolgt. 

(5) Sind der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Lebens-
partner nicht mehr gewerblich, freiberuflich oder sonstig selbststän-
dig tätig oder wird von diesen keine der vorgenannten Tätigkeiten 
mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000 Euro – bezogen auf 
das letzte Kalenderjahr ausgeübt, wandelt sich der Versicherungs-
schutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach § 25 um. 

(6) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz 
 um eine oder mehrere der folgenden Leistungsarten reduziert wird: 

a) Arbeits-Rechtsschutz    (§ 2 b) 
 mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher Interessen für 

Rentner und Pensionäre aus dem Bereich der betrieblichen Al-
tersversorgung sowie des Beihilferechtes, 

b) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c). 
(7) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz um eine  

oder mehrere der folgenden Leistungsarten erweitert wird: 
a) Rechtsschutz in Ehesachen   (§ 2 l) und/oder 
b) Rechtsschutz in Unterhaltssachen (§ 2 m).  

 
 
 
§ 24 Firmen-Rechtsschutz. Vereins-Rechtsschutz 
 
(1) Versicherungsschutz besteht 

a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freibe-
rufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers.  

 Mitversichert sind die vom Versicherungsnehmer beschäftigten 
Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versi-
cherungsnehmer; 

b) für Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, Angestellte und 
Mitglieder, soweit diese im Rahmen der Aufgaben tätig sind, die 
ihnen gemäß der Satzung obliegen. 

(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 Schadenersatz-Rechtsschutz  (§ 2 a), 
 Arbeits-Rechtsschutz   (§ 2 b), 
 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 e), 

 Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 f), 
 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
 Straf-Rechtsschutz   (§ 2 i), 
 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  (§ 2 j). 
(3) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtli-

cher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasing-
nehmer und Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder 
in der Luft sowie Anhängers. 

(4) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des 
Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungs-
schutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb eines Jahres 
nach der Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten und im 
Zusammenhang mit der im Versicherungsschein genannten selbst-
ständigen Tätigkeit des Versicherungsnehmers stehen.  

 
 
 
 
§ 24 a Rechtsschutz für das Kraftfahrzeuggewerbe und Fahrschulen 
 
(1) Ist der Versicherungsnehmer Inhaber eines Betriebes des Kraftfahr-

zeughandels oder –handwerks, einer Tankstelle oder Fahrschule, 
wird ihm Versicherungsschutz für die im Versicherungsschein be-
zeichnete selbstständige Tätigkeit gewährt sowie – auch im privaten 
Bereich – in seiner Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Insasse oder 
Fahrer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern.  

(2) Mitversichert sind  
a) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und be-

rechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der 
Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer zugelassenen, amt-
lich registrierten oder auf seinen Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehenen oder von ihm als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten 
Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers; 

b) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in Aus-
übung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer; 
ihnen wird ferner Versicherungsschutz gewährt in ihrer Eigen-
schaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen der nicht 
auf den Versicherungsnehmer zugelassenen, amtlich registrier-
ten und nicht auf seinen Namen mit Versicherungskennzeichen 
versehenen Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger, die sich 
bei Eintritt des Rechtsschutzfalles in Obhut des Versicherungs-
nehmers befinden oder in dessen Betrieb vorübergehend be-
nutzt werden. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst 
 Schadenersatz-Rechtsschutz  (§ 2 a), 
 Arbeits-Rechtsschutz   (§ 2 b), 
 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) 

 im Zusammenhang mit der Eigenschaft des Versicherungsneh-

mers als Eigentümer und Halter von Motorfahrzeugen zu Lande 
sowie Anhängern, jeweils mit schwarzen Kennzeichen, 

 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 e), 
 Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 f), 
 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g), 
 Straf-Rechtsschutz   (§ 2 i), 
 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  (§ 2 j). 
(4) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-

ressen 
a) aus Versicherungsverträgen, 
b) als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer ei-

nes Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft. 
(5) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im 

Vertrags- und Sachenrecht für den Versicherungsnehmer auch bei 
der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als 
a) Fahrer jedes Fahrzeuges, dass weder ihm gehört noch auf ihn 

zugelassen, amtlich registriert oder auf seinen Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen ist, 

b) Fahrgast, 
c) Fußgänger und 
d) Radfahrer. 

(6) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeuges nicht 
berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen, nicht amtlich regist-
riert oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen, be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von 
dem Fehlen der Fahrerlaubnis, von der Nichtberechtigung zum Füh-
ren des Fahrzeuges oder von dem Fehlen der Zulassung, der amtli-
chen Registrierung oder des Versicherungskennzeichens ohne Ver-
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schulden keine Kenntnis hatten. 
(7) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des 

Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungs-
schutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb eines Jahres 

nach der Beendigung des Versicherungsvertrages eintreten und im 
Zusammenhang mit der im Versicherungsschein genannten selbst-
ständigen Tätigkeit des Versicherungsnehmers stehen.  

 
 
§ 25 Individual-Rechtsschutz Privat, Beruf, Wohnen 
 
(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und den beruflichen 

Bereich des Versicherungsnehmers und seines ehelichen, eingetra-
genen oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebenden 
sonstigen Lebenspartners, soweit dieser am Wohnsitz des Versiche-
rungsnehmers amtlich gemeldet ist. Weder der Versicherungsneh-
mer noch sein mitversicherter Lebenspartner dürfen eine gewerbli-
che, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem 
Gesamtumsatz von mehr als 10.000 Euro – bezogen auf das letzte 
Kalenderjahr – ausüben. Kein Versicherungsschutz besteht unab-
hängig von der Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten selbstständi-
gen Tätigkeiten. Als selbstständige Tätigkeit gilt auch die Verwaltung 
eigenen Vermögens unter Einsatz von Fremdmitteln und zwar selbst 
dann, wenn die Vermögensverwaltung ohne planmäßigen Ge-
schäftsbetrieb und nicht berufsmäßig erfolgt. 

(2) Mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirateten, nicht 
in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft leben-
den volljährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tä-
tigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten.  

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 Schadenersatz-Rechtsschutz  (§ 2 a), 
 Arbeits-Rechtsschutz   (§ 2 b), 
 Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 

 für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentü-
mer, Mieter oder Nutzungsberechtigter einer im Versicherungs-
schein bezeichneten selbst bewohnten Wohneinheit. Einer 
Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Ab-
stellplätze sind eingeschlossen. 

 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 
 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 e), 

 Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 f), 
 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
 Straf-Rechtsschutz   (§ 2 i), 
 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  (§ 2 j), 
 Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
 Lebenspartnerschafts- und Erbrecht  (§ 2 k), 
 Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 n), 
 Verwaltungs-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 r). 
(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtli-

cher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasing-
nehmer und Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder 
in der Luft sowie Anhängers. 

(5) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Le-
benspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbst-
ständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 
10.000 Euro im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt 
deren aus einer solchen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter 
Gesamtumsatz den Betrag von 10.000 Euro, wandelt sich der Versi-
cherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach 
§ 23 um. 

(6) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz um eine  
oder mehrere der folgenden Leistungsarten reduziert wird: 
a) Arbeits-Rechtsschutz   (§ 2 b), 
 mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher Interessen für 

Rentner und Pensionäre aus dem Bereich der betrieblichen Al-
tersversorgung sowie des Beihilferechtes, 

b) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c). 
(7) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz um eine  

oder mehrere der folgenden Leistungsarten erweitert wird: 
a) Rechtsschutz in Ehesachen   (§ 2 l) und/oder 
b) Rechtsschutz in Unterhaltssachen  (§ 2 m).  

 
 
§ 26 Individual-Rechtsschutz Privat, Beruf, Wohnen, Verkehr 
 
(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und beruflichen Be-

reich des Versicherungsnehmers und seines ehelichen, eingetrage-
nen oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebenden 
sonstigen Lebenspartners, soweit dieser am Wohnsitz des Versiche-
rungsnehmers amtlich gemeldet ist. Weder der Versicherungsneh-
mer noch sein mitversicherter Lebenspartner dürfen eine gewerbli-
che, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem 
Gesamtumsatz von mehr als 10.000 Euro – bezogen auf das letzte 
Kalenderjahr – ausüben. Kein Versicherungsschutz besteht unab-
hängig von der Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten selbstständi-
gen Tätigkeiten. Als selbstständige Tätigkeit gilt auch die Verwaltung 
eigenen Vermögens unter Einsatz von Fremdmitteln und zwar selbst 
dann, wenn die Vermögensverwaltung ohne planmäßigen Ge-
schäftsbetrieb und nicht berufsmäßig erfolgt. 

(2) Mitversichert sind 
a) die minderjährigen Kinder, 
b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen 

Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch längs-
tens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer 
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leis-
tungsbezogenes Entgelt erhalten, 

c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und be-
rechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der 
Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelasse-
nen, amtlich registrierten oder auf deren Namen mit einem Ver-
sicherungskennzeichen versehenen oder von diesem Personen-
kreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden 
Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser  
oder in der Luft sowie Anhängers. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 Schadenersatz-Rechtsschutz  (§ 2 a), 
 Arbeits-Rechtsschutz   (§ 2 b), 
 Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 

 für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentü-
mer, Mieter oder Nutzungsberechtigter einer im Versicherungs-
schein bezeichneten selbst bewohnten Wohneinheit. Einer 
Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Ab-
stellplätze sind eingeschlossen. 

 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 
 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 e), 
 Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 f), 
 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g), 
 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
 Straf-Rechtsschutz   (§ 2 i), 
 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  (§ 2 j), 
 Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
 Lebenspartnerschafts- und Erbrecht  (§ 2 k), 
 Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 n), 
 Verwaltungs-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 r). 
(4) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz  

1) um eine oder mehrere der folgenden Leistungsarten reduziert 
wird: 
a) Arbeits-Rechtsschutz  (§ 2 b), 
 mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher Interessen für 

Rentner und Pensionäre aus dem Bereich der betrieblichen 
Altersversorgung sowie des Beihilferechtes, 

b) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c); 
2) um eine oder mehrere der folgenden Leistungsarten erweitert 

wird: 
a) Rechtsschutz in Ehesachen   (§ 2 l) und/oder 
b) Rechtsschutz in Unterhaltssachen (§ 2 m). 

(5) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeuges nicht 
berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen, nicht amtlich regist-
riert oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen, be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von 
dem Fehlen der Fahrerlaubnis, von der Nichtberechtigung zum Füh-
ren des Fahrzeuges oder von dem Fehlen der Zulassung, der amtli-
chen Registrierung oder des Versicherungskennzeichens ohne Ver-
schulden keine Kenntnis hatten. 

(6) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Le-
benspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbst-
ständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 
10.000 Euro im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt 
deren aus einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten im 
letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag von 
10.000 Euro, wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt 
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dieser Umstände in einen solchen nach § 21 Absätze 1, 4, 6 bis 9 – für 
die auf den Versicherungsnehmer zugelassenen, amtlich registrier-
ten oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen 
versehenen Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger – und § 23 
um. Der Versicherungsnehmer kann jedoch innerhalb von sechs Mo-
naten nach der Umwandlung die Beendigung des Versicherungs-
schutzes nach § 21 verlangen. Verlangt er diese später als zwei Mo-
nate nach Eintritt der für die Umwandlung des Versicherungsschut-
zes ursächlichen Tatsachen, endet der Versicherungsschutz nach § 21 
erst mit Eingang der entsprechenden Erklärung des Versicherungs-
nehmers. 

(7) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande, zu 
Wasser oder in der Luft und kein Anhänger mehr auf den Versiche-

rungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner oder die mit-
versicherten Kinder zugelassen, amtlich registriert oder auf deren 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen, kann der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass der Versicherungsschutz in ei-
nen solchen nach § 25 umgewandelt wird. Eine solche Umwandlung 
tritt automatisch ein, wenn die gleichen Voraussetzungen vorliegen 
und der Versicherungsnehmer, dessen mitversicherter Lebenspart-
ner und die mitversicherten Kinder zusätzlich keine Fahrerlaubnis 
mehr haben. Werden die für die Umwandlung des Versicherungs-
schutzes ursächlichen Tatsachen der ARAG später als zwei Monate 
nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung des Versiche-
rungsschutzes erst ab Eingang der Anzeige.  

 
 
§ 27 Landwirtschafts-Rechtsschutz 
 
(1) Versicherungsschutz besteht für den beruflichen Bereich des Versi-

cherungsnehmers als Inhaber des im Versicherungsschein bezeich-
neten land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes sowie für den priva-
ten Bereich und die Ausübung nichtselbstständiger Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind 
a) der eheliche, eingetragene oder der mit dem Versicherungs-

nehmer in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebende sonstige 
Lebenspartner, soweit dieser am Wohnsitz des Versicherungs-
nehmers amtlich gemeldet ist, 

b) die minderjährigen Kinder, 
c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen 

Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch längs-
tens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer 
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leis-
tungsbezogenes Entgelt erhalten,  

d) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers tätigen und dort oder in dessen räumlicher Nähe 
wohnhaften Mitinhaber und Hoferben sowie deren eheliche, 
eingetragene oder mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft zu-
sammenlebende sonstige Lebenspartner, soweit diese am 
Wohnsitz des Versicherungsnehmers amtlich gemeldet sind, und 
die Kinder dieser Personen im gleichen Umfang wie die eigenen 
Kinder des Versicherungsnehmers und seines mitversicherten 
Lebenspartners, 

e) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers oder in dessen räumlicher Nähe wohnhaften Al-
tenteiler sowie deren eheliche, eingetragene mit ihnen in häusli-
cher Gemeinschaft zusammenlebende sonstige Lebenspartner, 
soweit diese am Wohnsitz des Versicherungsnehmers amtlich 
gemeldet sind, und die Kinder dieser Personen im gleichen Um-
fang wie die eigenen Kinder des Versicherungsnehmers und sei-
nes mitversicherten Lebenspartners, 

f) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und be-
rechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der 
Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelasse-
nen, amtlich registrierten oder auf deren Namen mit einem Ver-
sicherungskennzeichen versehenen oder von diesem Personen-
kreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden 
Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhän-
gers, 

g) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb beschäftigten 
Personen in Ausübung ihrer Tätigkeit für den Betrieb. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 Schadenersatz-Rechtsschutz  (§ 2 a), 
 Arbeits-Rechtsschutz   (§ 2 b), 
 Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c) 

 für land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Gebäu-
de oder Gebäudeteile, 

 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 
 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 e), 
 Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 f), 
 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g), 
 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
 Straf-Rechtsschutz   (§ 2 i), 
 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  (§ 2 j), 
 Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
 Lebenspartnerschafts- und Erbrecht  (§ 2 k), 
 Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 n), 
 Verwaltungs-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 r) 
 im privaten Bereich. 
(4) Soweit es sich nicht um Personenkraft- oder Kombiwagen, Krafträder 

oder land- oder forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge handelt, be-
steht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von 
Fahrzeugen. 

(5) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeuges nicht 
berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen, nicht amtlich regist-
riert oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen, be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von 
dem Fehlen der Fahrerlaubnis, von der Nichtberechtigung zum Füh-
ren des Fahrzeuges oder von dem Fehlen der Zulassung, der amtli-
chen Registrierung oder des Versicherungskennzeichens ohne Ver-
schulden keine Kenntnis hatten. 

(6) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz um eine  
oder mehrere der folgenden Leistungsarten erweitert wird: 
a) Rechtsschutz in Ehesachen   (§ 2 l) und/oder 
b) Rechtsschutz in Unterhaltssachen  (§ 2 m).  

 

 
 
§ 28 Kompakt-Rechtsschutz für Selbstständige 
 
(1) Versicherungsschutz besteht 

a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freibe-
rufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers; 

b) für den Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungsschein 
genannte Person auch im privaten Bereich und für die Ausübung 
nichtselbstständiger Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind 
a) der eheliche, eingetragene oder der in häuslicher Gemeinschaft 

mit der nach Absatz 1 b) versicherten Person zusammenlebende 
sonstige Lebenspartner ,soweit dieser am Wohnsitz der nach 
Absatz 1 b) versicherten Person amtlich gemeldet ist, 

b) die minderjährigen Kinder, 
c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen 

Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch längs-
tens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer 
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leis-
tungsbezogenes Entgelt erhalten, 

d) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und be-
rechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der 
Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelasse-

nen, amtlich registrierten oder auf deren Namen mit einem Ver-
sicherungskennzeichen versehenen Motorfahrzeuges zu Lande 
sowie Anhängers und ausschließlich privat genutzten Motor-
fahrzeuges zu Wasser und in der Luft oder von diesem Perso-
nenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehen-
den Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie An-
hängers, 

e) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in Aus-
übung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 Schadenersatz-Rechtsschutz  (§ 2 a), 
 Arbeits-Rechtsschutz   (§ 2 b), 
 Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c) 

 für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentü-
mer, Mieter oder Nutzungsberechtigter einer im Versicherungs-
schein bezeichneten selbst bewohnten Wohneinheit und einer 
selbst genutzten Gewerbeeinheit; der Wohneinheit zuzurech-
nende selbst genutzte Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze 
sind eingeschlossen,  

 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) 
 für den privaten Bereich, die Ausübung nichtselbstständiger Tä-
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tigkeiten und im Zusammenhang mit der Eigenschaft als Eigen-
tümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Motor-
fahrzeugen zu Lande sowie Anhängern und von ausschließlich 
privat genutzten Motorfahrzeugen zu Wasser und in der Luft, 

 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 e), 
 Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten   (§ 2 f), 
 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g), 
 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
 Straf-Rechtsschutz   (§ 2 i), 
 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  (§ 2 j), 
 Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
 Lebenspartnerschafts- und Erbrecht  (§ 2 k), 
 Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 n), 
 Verwaltungs-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 r) 
 im privaten Bereich. 
(4) Es kann vereinbart werden, dass  

a) der Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) ausgeschlossen ist; 
b) der Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c) ausge-

schlossen ist; 
c) der Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-

ressen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer 
und Fahrer von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser und in der 
Luft sowie Anhänger ausgeschlossen ist; 

d) der Versicherungsschutz nach Absatz 1 b) im privaten Bereich 
und für die Ausübung nichtselbstständiger Tätigkeiten ausge-
schlossen ist; dieser Ausschluss betrifft nicht den Versicherungs-
schutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentü-
mer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer von 
Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern und von Motor-

fahrzeugen zu Wasser und in der Luft, die ausschließlich privat 
genutzt werden. 

(5) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer 
eines Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft, es sei denn, dieses 
Fahrzeug wird ausschließlich privat genutzt. 

(6) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeuges nicht 
berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen, nicht amtlich regist-
riert oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen, be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von 
dem Fehlen der Fahrerlaubnis, von der Nichtberechtigung zum Füh-
ren des Fahrzeuges oder von dem Fehlen der Zulassung, der amtli-
chen Registrierung oder des Versicherungskennzeichens ohne Ver-
schulden keine Kenntnis hatten. 

(7) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des 
Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungs-
schutz auch für Rechtsschutzfälle im Rahmen des Absatzes 1 a) ge-
währt, die innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des Versiche-
rungsvertrages eintreten und im Zusammenhang mit der im Versi-
cherungsschein genannten selbstständigen Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers stehen. 

(8) Soweit nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen gemäß Ab-
satz 4 d) vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist, kann verein-
bart werden, dass der Versicherungsschutz um eine oder mehrere 
der folgenden Leistungsarten erweitert wird: 
a) Rechtsschutz in Ehesachen   (§ 2 l) und/oder 
b) Rechtsschutz in Unterhaltssachen  (§ 2 m).  

 
 
§ 29 Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz 
 
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner 

im Versicherungsschein bezeichneten Eigenschaft als 
a) Eigentümer, 
b) Vermieter, 
c) Verpächter, 
d) Mieter, 
e) Pächter, 

f) Nutzungsberechtigter 
 von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Versiche-

rungsschein bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zuzurechnende Ga-
ragen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen. 

(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 
 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 e). 

 
 
 
 
 
 
A. Standardklauseln 
 
 
Klausel zu §§ 21 a, 23, 25 und 26 ARB 2005  
Single-Rechtsschutz Klausel 1 
 
(1) Abweichend vom jeweiligen Absatz 1 der genannten Vorschriften 

besteht bei entsprechender Vereinbarung kein Versicherungsschutz 
für einen ehelichen, eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner 
des Versicherungsnehmers. 

(2) Heiratet der Versicherungsnehmer oder geht er eine eingetragene 
Lebenspartnerschaft ein, erweitert sich der Versicherungsschutz von 
diesem Zeitpunkt an auf den Partner, wenn die Heirat oder die ein-

getragene Lebenspartnerschaft der ARAG innerhalb von zwei Mona-
ten angezeigt wird. Erfolgt die Anzeige später als zwei Monate nach 
Beginn der Partnerschaft , beginnt der Versicherungsschutz für den 
Partner erst mit dem Eingang der Anzeige bei der ARAG. Von dem 
Zeitpunkt der Mitversicherung an ist der im Tarif der ARAG für den 
jeweiligen Versicherungsschutz von Familien geltende Beitrag zu 
zahlen. 

 
 
Klausel zu §§ 24, 24a und 28 ARB 2005 
Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte von Selbstständigen Klausel 3 
 
(1) Der Versicherungsschutz nach § 2 d) ARB kann auf die Wahrneh-

mung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen, die in 
unmittelbaren Zusammenhang mit den Büro-, Praxis-, Betriebs- oder 
Werkstatträumen des Versicherungsnehmers und ihrer Einrichtun-
gen stehen (Hilfsgeschäfte), ausgedehnt werden.  

(2) Kein Rechtsschutz besteht über die Ausschlüsse von § 3 ARB hinaus 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen  
a) aus Versicherungsverträgen; 
b) aus dem Bereich des Handelsvertreterrechtes und des Makler-

rechtes;  
c) aus Miet-, Pacht-, Leasing- und vergleichbaren Nutzungsverhält-

nissen sowie der Anschaffung, Veräußerung, Finanzierung oder 
Belastung von Grundstücken, Gebäuden, Betrieben, Praxen oder 
Teilen hiervon; 

 

d) aus schuldrechtlichen Verträgen, die nicht bloße Hilfsgeschäfte 
zur eigentlichen Tätigkeit des Betriebes oder der Berufsaus-
übung sind, wie z. B. Erwerb oder Reparaturen von Produkti-
onsmaschinen. 

e) Es besteht ferner kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen aus Verträgen über Motorfahrzeuge zu Lande, 
zu Wasser und in der Luft sowie Anhänger. 

(3) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutz-
falles gemäß § 4 Absätze 1 c), 2 und 3 ARB, wenn dieser nach Ablauf 
von 3 Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit) innerhalb des 
versicherten Zeitraumes eingetreten ist.  

(4) Es gilt die im Versicherungsschein genannte Selbstbeteiligung. 
(5) Der Versicherungsschutz besteht im Geltungsbereich Europa gemäß 

§ 6 Absatz 1 ARB.  
 § 6 Absatz 2 ARB findet keine Anwendung. 
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Klausel zu §§ 24, 24a und 28 ARB 2005 
Versicherungsvertrags-Rechtsschutz für Selbstständige Klausel 4 
 
(1) Der Versicherungsschutz kann auf die Wahrnehmung rechtlicher In-

teressen des Versicherungsnehmers aus Versicherungsverträgen im 
Sinne des § 2 d) ARB ausgedehnt werden,  
a) die in unmittelbarem Zusammenhang mit der im Versicherungs-

schein bezeichneten selbstständigen Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers stehen; 

b) die der Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungsschein 
genannte Person aus Gründen der privaten Vorsorge in der Ei-
genschaft als Gewerbetreibender, Freiberufler oder sonst Selbst-
ständiger für sich abgeschlossen hat (so genannte personenbe-
zogene Versicherungsverträge, z. B. Berufsunfähigkeitsversiche-
rung, Krankentagegeldversicherung). 

 

(2) Kein Rechtsschutz besteht über die Ausschlüsse von § 3 ARB hinaus 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen  
a) aus Versicherungsverträgen über Motorfahrzeuge zu Lande, zu 

Wasser und in der Luft sowie Anhänger sowie  
b) aus Rechtsschutz-Versicherungsverträgen mit der ARAG. 

(3) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutz-
falles gemäß § 4 Absätze 1 c), 2 und 3 ARB, wenn dieser nach Ablauf 
von 3 Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit) innerhalb des 
versicherten Zeitraumes eingetreten ist.  

(4) Es gilt die im Versicherungsschein genannte Selbstbeteiligung. 
(5) Der Versicherungsschutz besteht im Geltungsbereich Europa gemäß 

§ 6 Absatz 1 ARB.  
 § 6 Absatz 2 ARB findet keine Anwendung.  

 
 
Klausel zu § 28 ARB 2005 
Ergänzungs-Rechtsschutz Klausel 5 
 
(1) Es kann vereinbart werden, dass der Umfang des Versicherungs-

schutzes des § 28 Absatz 3 ARB insgesamt um folgende Leistungen 
erweitert wird: 
a) der Arbeits-Rechtsschutz nach § 2 b) ARB wird abweichend von 

§ 4 Absatz 1 Satz 1 c) ARB ausgedehnt auf die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers als Arbeitgeber 
im Zusammenhang mit einer von diesem und einem Arbeit-
nehmer unterschriebenen Aufhebungsvereinbarung; Kosten 
werden jedoch höchstens bis zu 500 Euro je Rechtsschutzfall er-
stattet; eine eventuell vereinbarte Selbstbeteiligung entfällt für 
diese Leistung; 

b) der Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz nach § 2 c) ARB 
wird ausgedehnt auf alle vom Versicherungsnehmer in seiner Ei-
genschaft als Eigentümer, Mieter oder Nutzungsberechtigter 
selbst bewohnten Wohneinheiten und alle von ihm in diesen Ei-
genschaften selbst genutzten Gewerbeeinheiten, soweit diese 
Objekte in Deutschland gelegen sind, sowie auf eine im Ausland 
im Sinne des § 6 (1) ARB gelegene selbst bewohnte Wohnein-
heit; 

c) der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht nach § 2 d) ARB 
wird ausgedehnt auf personenbezogene Versicherungsverträge 
des Versicherungsnehmers oder der im Versicherungsschein ge-
nannten Person, soweit diese Versicherungsverträge der priva-
ten Vorsorge des Versicherten in seiner Eigenschaft als Gewerbe-
treibender, Freiberufler oder sonst Selbstständiger dienen (so 
genannte personenbezogene Versicherungsverträge, z. B. Be-
rufsunfähigkeitsversicherung, Krankentagegeldversicherung); 

d) den Steuer-Rechtsschutz in Ein-/Widerspruchsverfahren (§ 2 o) 
ARB), 

e) den Sozial-Rechtsschutz in Widerspruchsverfahren (§ 2 p) ARB), 
f) den erweiterten Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Le-

benspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 q ARB), 
g) den Verwaltungs-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 r) ARB) 
 für die im Versicherungsschein genannte gewerbliche, freiberuf-

liche oder sonstige selbstständige Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers, 

h) den Daten-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 s) ARB). 
(2) Ist vereinbart, dass 

a) gemäß § 28 Absatz 4 a) ARB der Arbeits-Rechtsschutz vom Versi-
cherungsschutz nicht umfasst wird, entfällt die Leistungserwei-
terung gemäß Absatz 1 a) dieser Klausel; 

b) gemäß § 28 Absatz 4 b) ARB der Wohnungs- und Grundstücks-
Rechtsschutz vom Versicherungsschutz nicht umfasst wird, ent-
fällt die Leistungserweiterung gemäß Absatz 1 b) dieser Klausel; 

c) gemäß § 28 Absatz 4 c) ARB der Versicherungsschutz nicht die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, 
Mieter, Leasingnehmer und Fahrer von Motorfahrzeugen zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft sowie Anhänger umfasst, ist die 
Leistung gemäß Absatz d) dieser Klausel beschränkt auf den 
nicht-verkehrsrechtlichen Bereich; 

d) gemäß § 28 Absatz 4 d) ARB der Rechtsschutz für den privaten 
nicht-verkehrsrechtlichen Bereich vom Versicherungsschutz 
nicht umfasst wird, entfallen die Leistungserweiterungen gemäß 
Absatz 1 b) (bezogen auf selbst bewohnte Wohneinheiten) bis f) 
(bezogen auf den privaten nicht-verkehrsrechtlichen Bereich) 
dieser Klausel. 

 

 
 
Klausel zu §§ 24, 24a und 28 ARB 2005 
Firmen-Vertrags-Rechtsschutz Klausel 6 
 
(1) Der Versicherungsschutz der §§ 24, 24 a und 28 ARB kann auf den 

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht gemäß § 2 d) ARB für die 
gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Ge-
richten hinsichtlich der im Versicherungsschein genannten gewerbli-
chen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers ausgedehnt werden. 

 Versicherungsschutz besteht, wenn der Wert des Streitgegenstandes 
den im Versicherungsschein genannten Betrag (Mindeststreitwert) 
übersteigt. Errechnet sich der Wert des Streitgegenstandes nach 
mehreren Ansprüchen oder Teilansprüchen, die zu verschiedenen 
Zeitpunkten fällig werden, besteht Versicherungsschutz nur für die 
Ansprüche oder Teilansprüche, die den zuvor genannten Mindest-
streitwert übersteigen.  

(2) Ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz über die Ausschlüsse des 
§ 3 ARB hinaus für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen  
a) aus Versicherungsverträgen 
b) aus schuldrechtlichen Verträgen und dinglichen Rechten, die in 

unmittelbarem Zusammenhang mit den Büro-, Praxis-, Betriebs- 
oder Werkstatträumen des Versicherungsnehmers und ihrer Ein-
richtung stehen (Hilfsgeschäfte), 

c) aus dem Bereich des Handelsvertreter- und Maklerrechts 
 

d) von im selben Rechtsschutzvertrag mitversicherten Personen 
untereinander im ursächlichen Zusammenhang mit einer von 
diesen gebildeten Büro-, Praxisgemeinschaft, Sozietät oder Ge-
sellschaft, auch nach deren Beendigung. 

e) aus Verträgen über Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in 
der Luft sowie Anhänger. 

(3) Für den Anspruch auf Rechtsschutz gilt § 4 Absätze 1 c), 2 und 3 ARB. 
 Abweichend von § 4 Absatz 1 ARB besteht Rechtsschutz nur, wenn 

der Rechtsschutzfall frühestens nach Ablauf von 6 Monaten nach 
Versicherungsbeginn (Wartezeit) eingetreten und vor Beendigung 
des Rechtsschutzvertrages gerichtlich anhängig gemacht worden ist. 

(4) Es gilt die im Versicherungsschein genannte Selbstbeteiligung je 
Rechtsschutzfall. Werden Ansprüche oder Teilansprüche geltend 
gemacht, die zu verschiedenen Zeitpunkten fällig werden, gilt die 
Selbstbeteiligung für jeden Anspruch beziehungsweise Teilanspruch. 

(5) Es kann vereinbart werden, dass der Rechtsschutz ausgedehnt wird 
auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor einem gesetzlich 
zuständigen Gericht in Europa (im geographischen Sinn). In Verfah-
ren außerhalb Deutschlands trägt die ARAG Kosten nach § 5 ARB nur 
bis zur Höhe des Betrages, der entstehen würde, wenn die Verfahren 
in Deutschland stattfinden und diese Kosten nach deutschen Kosten- 
und Gebührengesetzen ermittelt würden. 
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Klausel zu §§ 21 bis 23, 25 bis 29 und zur Sonderbedingung 2 zu den ARB 2005 
Rechtsschutz für telefonische Erstberatung im privaten Bereich Klausel 7 
 
(1) Gegenstand der telefonischen Erstberatung 
 Die ARAG stellt dem Versicherungsnehmer eine Rufnummer für den 

schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstberatung 
(einem telefonischen ersten Beratungsgespräch) durch einen in 
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt in allen privaten Rechtsan-
gelegenheiten zur Verfügung. Auf diese Rechtsangelegenheiten 
muss deutsches Recht anwendbar sein. 

(2) Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 
 Ein Anspruch auf Rechtsschutz besteht bei Vorliegen eines Bera-

tungsbedürfnisses in eigenen Rechtsangelegenheiten des Versiche-
rungsnehmers sowie in Rechtsangelegenheiten seines Ehe- oder Le-
benspartners und seiner Kinder, soweit diese im Rahmen der §§ 21 a, 
23, 25 bis 28 ARB oder des Rat&Tat Rechtsschutzes gemäß Sonder-
bedingung 2 zu den ARB mitversichert sind. Es besteht für die Klau-
sel 7 keine Wartezeit. 

(3) Leistungsumfang 
 Die ARAG übernimmt je telefonischer Erstberatung Kosten bis zu 

250 Euro, für alle in einem Kalenderjahr angefallenen telefonischen 
Erstberatungen jedoch nicht mehr als 500 Euro. Eine zu den §§ 21 bis 
23, 25 bis 29 ARB oder zum Rat&Tat Rechtsschutz vereinbarte Selbst-
beteiligung bleibt unberücksichtigt. 

(4) Kündigung nach Rechtsschutzfall 
 Bejaht die ARAG ihre Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb 

von vierundzwanzig Monaten liegende telefonische Erstberatungen, 
sind der Versicherungsnehmer und die ARAG nach Anerkennung der 
zweiten und jeder weiteren telefonischen Erstberatung berechtigt, 
die Klausel 7 vorzeitig zu kündigen. 

 Das Vertragsverhältnis des Hauptvertrages bleibt von dieser Kündi-
gung unberührt. 

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat 
nach Anerkennung der Leistungspflicht für die zweite oder jede wei-
tere telefonische Erstberatung zugegangen sein. 

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang bei der ARAG wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres wirksam wird. Eine Kündigung der ARAG wird einen Mo-
nat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 Wird der Rechtsschutz für telefonische Erstberatung im privaten Be-
reich gekündigt, hat die ARAG nur Anspruch auf den Teil des hierfür 
vorgesehenen Beitrages, welcher der abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht. 

 
 
Klausel zu §§ 24, 24 a und 28 ARB 2005 
ARAG On-Tel • Rechtsschutz durch Erstberatung Klausel 8 
 
Der Versicherungsschutz für die in den §§ 24 (1) a), 24 a) sowie 28 (1) a) ARB 
bezeichnete gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätig-
keit kann auf den Rechtsschutz für telefonische- und online- Erstberatung 
wie folgt ausgedehnt werden: 
(1) Gegenstand der telefonischen- und online-Erstberatung 
 Der Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer eine spezielle Ruf-

nummer oder ein Internetportal für den schnellen und einfachen Zu-
gang zu  
a) telefonischer Erstberatung oder 
b) online-Erstberatung  

 durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt nach Eintritt 
eines Rechtsschutzfalles in Angelegenheiten des rechtsschutzversi-
cherten Betriebes zur Verfügung. Der Versicherer übernimmt außer-
dem entsprechend den gesetzlichen Anwaltsvergütungsvorschriften 
die in Rechnung gestellte gesetzliche Gebühr für das erste Bera-
tungsgespräch bzw. eine Gebühr in gleicher Höhe für die online-
Erstberatungsleistung. 

 Um den sofortigen Zugang zur Erstberatung sicher stellen zu kön-
nen, hat der Versicherungsnehmer den Versicherer vor Inanspruch-
nahme der Erstberatung unverzüglich über sämtliche Umstände des 
Rechtsschutzfalles vollständig und wahrheitsgemäß zu unterrichten. 

 

(2) Anwendungsbereich 
a) Die Erstberatung erstreckt sich sowohl auf den Bereich der be-

dingungsgemäßen Leistungsarten als auch auf den Bereich der 
bedingungsgemäß ausgeschlossenen Rechtsangelegenheiten, 
soweit deutsches Recht anwendbar ist. 

b) Eine Erstberatung nach dieser Klausel liegt dann nicht vor, wenn 
– die Erstberatung nur nach vorheriger Prüfung umfangrei-

cher Unterlagen zur Verfügung gestellt werden könnte, 
– die Erstberatung mit einer anderen gebührenpflichtigen Tä-

tigkeit des Rechtsanwaltes zusammenhängt oder  
– der Versicherer in der selben Angelegenheit schon einmal 

für eine erste Beratung eine Gebühr übernommen hat. 
(3) Rechtsschutzfall 
 In Ergänzung zu § 4 (1) ARB gilt als Rechtsschutzfall ein eingetretenes 

oder aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu erwartendes Ereignis, das 
eine Veränderung der Rechtslage des Versicherungsnehmers zur 
Folge hat oder zur Folge haben könnte und eine Erstberatung not-
wendig macht. 

 Der Anspruch auf Rechtsschutz ist nur gegeben, wenn der Rechts-
schutzfall innerhalb des versicherten Zeitraumes eingetreten und 
geltend gemacht worden ist. Für eine Erstberatung aufgrund eines 
zu erwartenden Ereignisses besteht Versicherungsschutz jedoch erst 
nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn (Warte-
zeit). 

 
 
 
 
 
 
B. Sonderbedingungen 
 
 
Sonderbedingung zu den ARB 2005 
Erweiterter Straf-Rechtsschutz Sonderbedingung 1 
 
§ 1 Versicherte Personen 

(1) Versicherungsschutz besteht 
a) für den Versicherungsnehmer und/oder eine im Versiche-

rungsvertrag benannte natürliche Person im Rahmen der im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Tätigkeit, 

b) auf Antrag auch für die im Versicherungsvertrag genannten 
rechtlich selbstständigen Tochter- und Beteiligungsunter-
nehmen des Versicherungsnehmers in deren im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Tätigkeiten sowie 

c) bei besonderer Vereinbarung ferner für die gesetzlichen 
Vertreter, Aufsichtsorgane und beschäftigten Personen der 
Versicherten in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für die-
se. Versichert sind auch die aus den Diensten der selbst-
ständig tätigen Versicherten ausgeschiedenen Personen für 
Rechtsschutzfälle, die sich aus ihrer früheren Tätigkeit für 
diese ergeben. 

(2) Die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen gel-
ten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sinn-
gemäß auch für die übrigen Versicherten. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch widersprechen, wenn ein anderer Versi-
cherter Rechtsschutz verlangt. 

(3) Ändert sich die gemäß Absatz (1) vom Versicherungsschutz er-
fasste Tätigkeit, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf 
diese neue Tätigkeit, wenn der Versicherungsnehmer der ARAG 
die Tätigkeit innerhalb von zwei Monaten nach deren Aufnahme 
anzeigt. Erfolgt die Anzeige später, erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz auf die neue Tätigkeit erst ab dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Anzeige bei der ARAG. § 11 ARB bleibt unberührt. 

§ 2 Leistungsarten 
(1) Der Versicherungsschutz umfasst 

a) Straf-Rechtsschutz 
  für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines Vergehens; 
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geht es in dem Strafverfahren um ein Vergehen, das nur 
vorsätzlich begangen werden kann, besteht nur dann Versi-
cherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer selbst be-
troffen ist oder er der Rechtsschutzgewährung vorab zuge-
stimmt hat und es zu keiner rechtskräftigen Verurteilung 
wegen Vorsatzes kommt; kein Rechtsschutz besteht bei dem 
Vorwurf eines Verbrechens; 

b) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 
  für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ordnungs-

widrigkeit; 
c) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
  für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsver-

fahren. 
(2) Der Versicherungsschutz umfasst im Rahmen der Leistungsarten 

zu Absatz (1) a) und b)  
a) für den Versicherungsnehmer oder eine von ihm im Versi-

cherungsvertrag benannte natürliche Person auch die Bei-
standsleistung durch einen Rechtsanwalt vor Behörden oder 
Gerichten, wenn er bzw. sie als Zeuge vernommen wird und 
die Gefahr einer Selbstbelastung annehmen muss (Zeugen-
beistand); 

b) die Stellungnahme eines Rechtsanwaltes, die im Interesse 
eines selbstständig tätigen Versicherten notwendig wird, 
weil sich ein Ermittlungsverfahren auf diesen bezieht, ohne 
dass eine bestimmte Person beschuldigt wird (Firmenstel-
lungnahme). 

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 
(1) Bei Vergehen entfällt rückwirkend der Versicherungsschutz, 

wenn der Versicherte rechtskräftig wegen Vorsatzes verurteilt 
wird. Der Versicherte ist dann verpflichtet, der ARAG die Kosten 
zu erstatten, die diese für die Verteidigung wegen des Vorwurfes 
eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat. 

(2) Versicherungsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen,  
a) wenn der Versicherte als Führer von Motorfahrzeugen be-

troffen ist und eine verkehrsrechtliche Vorschrift verletzt 
haben soll, 

b) wenn ein ursächlicher Zusammenhang mit Krieg, feindseli-
gen oder terroristischen Handlungen, Aufruhr oder inneren 
Unruhen gegeben ist, 

c) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, 
Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmuster-
rechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum; 

d) aus dem Kartell- und sonstigem Wettbewerbsrecht; 
e) aa) in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- oder Wett-

verträgen, Gewinnzusagen sowie Termin- oder ver-
gleichbaren Spekulationsgeschäften, 

bb) der Anschaffung und Veräußerung von Effekten (z. B. 
Anleihen, Aktien, Investmentanteilen) sowie der Beteili-
gung an Kapitalanlagemodellen, auf welche die Grund-
sätze der Prospekthaftung anwendbar sind (z. B. Ab-
schreibungsgesellschaften, Immobilienfonds). 

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn der Anspruch auf Rechts-
schutz erstmals später als drei Jahre nach Beendigung des Versi-
cherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Rechts-
schutzversicherung geltend gemacht wird. 

§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 
(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechts-

schutzfalles im Zusammenhang mit der im Versicherungsvertrag 
genannten Tätigkeit des Versicherten innerhalb des versicherten 
Zeitraumes.  

(2) Als Rechtsschutzfall gilt: 
a) für die Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren die Einlei-

tung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherten. 
b) für die standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren die Ein-

leitung eines förmlichen standes- oder disziplinarrechtlichen 
Verfahrens gegen den Versicherten. 

c) für den Zeugenbeistand die mündliche oder schriftliche Auf-
forderung an den Versicherungsnehmer oder die von ihm 
im Versicherungsvertrag benannte Person zur Zeugenaus-
sage. 

d) für die Firmenstellungnahme die Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens gegen das versicherte Unternehmen. 

 Als eingeleitet gilt ein Ermittlungs-, standes- oder diszipli-
narrechtliches Verfahren, wenn es bei der zuständigen Be-
hörde/Standesorganisation als solches verfügt ist. 

§ 5 Leistungsumfang 
(1) Die ARAG trägt 

a) die dem Versicherten auferlegten Kosten der versicherten 
Verfahren einschließlich der Strafvollstreckungsverfahren; 

  die ARAG übernimmt auch die dem Versicherten auferleg-
ten Kosten für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 

einem Verwaltungsstreitverfahren, soweit die Durchführung 
des vom Versicherungsschutz erfassten Straf- oder Ord-
nungswidrigkeitenverfahrens von der Beurteilung einer 
verwaltungsrechtlichen Vorfrage abhängt und aus diesem 
Grund eine Aussetzung dieser Verfahren erfolgt; 

b) für den Versicherungsnehmer oder eine von ihm im Versi-
cherungsvertrag benannte natürliche Person die angemes-
sene Vergütung sowie die nach dem Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz (RVG) üblichen Auslagen eines beauftragten 
Rechtsanwaltes für die 
aa) Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenver-

fahren einschließlich Strafvollstreckungsverfahren, 
bb) Verteidigung in disziplinar- und standesrechtlichen Ver-

fahren, 
cc) Firmenstellungnahme, 
dd) verwaltungsrechtliche Tätigkeit, welche dazu dient, die 

Verteidigung in eingeleiteten Straf- und Ordnungs-
widrigkeitenverfahren, die vom Versicherungsschutz er-
fasst werden, zu unterstützen, 

ee) Erstellung eines verwaltungsrechtlichen Gutachtens, 
soweit dieses für die Verteidigung in einem eingeleite-
ten und vom Versicherungsschutz umfassten Straf- oder 
Ordnungswidrigkeitenverfahren erforderlich ist, 

ff) Tätigkeit als Zeugenbeistand. 
 Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und 

dem Versicherten vereinbarten Vergütung prüft die ARAG in 
entsprechender Anwendung von § 4 Absatz 4 RVG. Nach 
dieser Vorschrift kann eine mit dem Rechtsanwalt vereinbar-
te Vergütung, die unter Berücksichtigung aller Umstände 
unangemessen hoch ist, auf den angemessenen Betrag her-
abgesetzt werden.  

 Ist die Vereinbarung unangemessen hoch, übernimmt der 
Versicherer nicht die volle Vergütung, sondern lediglich den 
angemessenen Betrag. 

c) für alle anderen nach § 1 Absatz 1 versicherten Personen die 
Vergütung eines für diese Personen tätigen Rechtsanwaltes 
bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des 
zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes für die 
aa) Verteidigung des Versicherten in Straf- und Ordnungs-

widrigkeitenverfahren einschließlich Strafvollstre-
ckungsverfahren, 

bb) Verteidigung des Versicherten in disziplinar- und stan-
desrechtlichen Verfahren; 

d) die Kosten für notwendige Reisen des für den Versicherten 
tätigen Rechtsanwaltes an den Ort des zuständigen Gerich-
tes oder den Sitz der für die versicherten Verfahren zustän-
digen Behörde. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für 
Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden 
Sätze übernommen; 

e) die angemessenen Kosten der vom Versicherten in Auftrag 
gegebenen Sachverständigengutachten, die für seine Ver-
teidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren er-
forderlich sind, soweit die ARAG sich zu deren Übernahme 
schriftlich bereit erklärt; 

f) die gesetzliche Vergütung des für den gegnerischen Neben-
kläger tätigen Rechtsanwaltes, soweit der Versicherte durch 
deren Übernahme eine Einstellung des gegen ihn anhängi-
gen Strafverfahrens erreicht hat, obwohl ein hinreichender 
Tatverdacht fortbestand; 

g) die Kosten der Reisen des Versicherten zum Gericht, wenn 
dieses das persönliche Erscheinen des Versicherten ange-
ordnet hat; die Reisekosten zu einem inländischen Gericht 
werden jedoch nur übernommen, wenn der Versicherte 
mehr als 100 km Luftlinie vom Gerichtsort entfernt wohnt. 
Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen 
von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernom-
men; 

(2) Die ARAG sorgt ferner für 
a) die Übersetzung der für die Verteidigung und den Zeugen-

beistand im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen 
und trägt die dabei anfallenden Kosten; 

b) die Auswahl und Beauftragung eines Dolmetschers und 
trägt die dabei anfallenden Kosten, sofern eine versicherte 
Person im Ausland verhaftet oder dort mit Haft bedroht 
wird. 

(3) a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der von der 
ARAG zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, 
dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Ver-
pflichtung bereits erfüllt hat. 

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufge-
wandte Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des 
Tages erstattet, an dem diese Kosten vom Versicherungs-



ARB 2005  4.0  (02.2007) 17 

nehmer gezahlt wurden. 
(4) Die ARAG trägt nicht  

a) die Kosten für die Verteidigung gegen den Vorwurf einer 
Steuerstraftat, wenn das Ermittlungsverfahren durch eine 
Selbstanzeige ausgelöst wird; 

b) die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung 
je Rechtsschutzfall; 

c) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach 
Rechtskraft einer Geldstrafe oder –buße unter 250 Euro; 

d) Kosten, die bei Teileintrittspflicht auf den nicht gedeckten 
Teil entfallen. Treffen Ansprüche zusammen, für die teils 
Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt die ARAG nur 
den Teil der angefallenen Kosten, der dem Verhältnis des 
Wertes des gedeckten Teils zum Gesamtstreitwert (Quote) 
entspricht. In den Fällen des § 2 richtet sich der von der  
ARAG zu tragende Kostenanteil nach Gewichtung und Be-
deutung der einzelnen Vorwürfe im Gesamtzusammen-
hang. 

(5) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten ent-
sprechend für Steuerberater und bei der Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen im Ausland für dort ansässige rechts- und sach-
kundige Bevollmächtigte, die befugt sind, die Verteidigung einer 
versicherten Person zu übernehmen. 

(6) Soweit im Versicherungsvertrag nicht etwas anderes vereinbart 
ist, zahlt die ARAG in jedem Rechtsschutzfall sowie für zeitlich 
und ursächlich zusammenhängende Rechtsschutzfälle einmal 
die in § 5 Absätze 1 und 2 genannten Kosten bis zu der im Versi-
cherungsvertrag für die einzelne versicherte Person vereinbarten 
Versicherungssumme, jedoch höchstens die vereinbarte Ge-
samtversicherungssumme für alle in einem Kalenderjahr einge-
tretenen Rechtsschutzfälle. 

 Richtet sich ein versichertes Verfahren gegen mehrere Versicher-
te oder werden in demselben Verfahren mehrere Versicherte zur 
Zeugenaussage aufgefordert, handelt es sich um denselben und 
nicht jeweils um einen neuen Rechtsschutzfall. 

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich 
Versicherungsschutz besteht für Rechtsschutzfälle, die in Europa (im geo-
graphischen Sinn) eintreten und für die in diesem Bereich der gesetzliche 
Gerichtsstand gegeben ist. 
§ 7  Anzuwendende Bestimmungen 
Soweit vorstehend nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten 
die Bestimmungen der §§ 1, 4a, 7 bis 14, 16, 17, 19 und 20 ARB 2005 ent-
sprechend. 
 
 

 
 
 
 
Sonderbedingung zu den ARB 2005 
Rat&Tat Rechtsschutz Sonderbedingung 2 
 
(1) Versicherungsschutz besteht im Umfang der nachfolgenden Absätze 

für den Versicherungsnehmer und seinen ehelichen, eingetragenen 
oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebenden sons-
tigen Lebenspartner, soweit dieser am Wohnsitz des Versicherungs-
nehmers amtlich gemeldet ist.  

 Weder der Versicherungsnehmer noch der mitversicherte Lebens-
partner dürfen eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbst-
ständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 
10.000 Euro – bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausüben.  

 Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit 
einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten. Als selbststän-
dige Tätigkeit gilt auch die Verwaltung eigenen Vermögens unter 
Einsatz von Fremdmitteln und zwar selbst dann, wenn die Vermö-
gensverwaltung ohne planmäßigen Geschäftsbetrieb und nicht be-
rufsmäßig erfolgt. 

(2) Mitversichert sind 
a) die minderjährigen Kinder, 
b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen 

Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch längs-
tens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer 
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leis-
tungsbezogenes Entgelt erhalten, 

c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und be-
rechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der 
Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelasse-
nen, amtlich registrierten oder auf deren Namen mit einem Ver-
sicherungskennzeichen versehenen oder von diesem Personen-
kreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden 
Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser und 
in der Luft sowie Anhängers. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen vor Gerichten 
a) im verkehrsrechtlichen Bereich in den Leistungsarten: 
 Schadenersatz-Rechtsschutz   (§ 2 a), 
 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht  (§ 2 d), 
 Steuer-Rechtsschutz     (§ 2 e), 
 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g), 
 Straf-Rechtsschutz    (§ 2 i), 
 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  (§ 2 j); 
 mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht 

gilt der Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer, sei-
nen mitversicherten Lebenspartner und die mitversicherten Kin-
der auch in der Eigenschaft als Fahrer fremder, dass heißt weder 
ihnen gehörender noch auf sie zugelassener, amtlich registrier-
ter oder auf ihre Namen mit Versicherungskennzeichen versehe-
ner Fahrzeuge sowie als Fahrgast, Fußgänger und Radfahrer; 

b) im beruflichen Bereich als Arbeitnehmer in den Leistungsarten: 
 Arbeits-Rechtsschutz    (§ 2 b), 
 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz  (§ 2 h); 
c) für den Versicherungsnehmer und/oder seinen mitversicherten 

Lebenspartner in der Eigenschaft als Eigentümer, Mieter oder 
Nutzungsberechtigter einer im Versicherungsschein bezeichne-
ten selbst bewohnten Wohneinheit in den Leistungsarten: 

 Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz  (§ 2 c), 
 Steuer-Rechtsschutz     (§ 2 e); 
 einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-

Abstellplätze sind eingeschlossen. 
(4) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-

schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeuges nicht 
berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen, nicht amtlich regist-
riert oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen, be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von 
dem Fehlen der Fahrerlaubnis, von der Nichtberechtigung zum Füh-
ren des Fahrzeuges oder von dem Fehlen der Zulassung, der amtli-
chen Registrierung oder des Versicherungskennzeichens ohne Ver-
schulden keine Kenntnis hatten. 

(5) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Le-
benspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbst-
ständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 
10.000 Euro im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt 
deren aus einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten im 
letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag von 
10.000 Euro, wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt 
dieser Umstände in einen solchen nach § 21 Absätze 1, 4, 6 bis 9 – für 
die auf den Versicherungsnehmer zugelassenen, amtlich registrier-
ten oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen 
versehenen Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger – um. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch innerhalb von sechs Monaten 
nach der Umwandlung die Beendigung des Versicherungsschutzes 
nach § 21 verlangen. Verlangt er diese später als zwei Monate nach 
Eintritt der für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächli-
chen Tatsachen, endet der Versicherungsschutz nach § 21 erst mit 
Eingang der entsprechenden Erklärung des Versicherungsnehmers.  
Der Rechtsschutz für Motorfahrzeuge zu Wasser und in der Luft, der 
Rechtsschutz im beruflichen Bereich und für eine selbstbewohnte 
Wohneinheit sowie der Rechtsschutz für telefonische Erstberatung 
enden. 

(6) Anzuwendende Bestimmungen 
 Für den Rat&Tat Rechtsschutz gelten die Bestimmungen der §§ 1 bis 

20 ARB 2005 sowie die Klausel 7 zu diesen Bedingungen – Rechts-
schutz für telefonische Erstberatung im privaten Bereich. 
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Sonderbedingung zu den ARB 2005 
Antidiskriminierungs-Rechtsschutz für Selbstständige  Sonderbedingung 3

§ 1  Versicherungsnehmer 
Versichert ist der Versicherungsnehmer in Ausübung seiner im Versiche-
rungsschein bezeichneten selbstständigen Tätigkeit. 

§ 2  Versichertes Risiko 
Rechtsschutz besteht für die außergerichtliche und gerichtliche Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers zur Abwehr von 
Ansprüchen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bzw. 
gleichartigen Bestimmungen anderer in- oder ausländischer Rechtsvor-
schriften wegen der Verletzung von Benachteiligungsverboten. Der Recht-
schutz umfasst die Abwehr von Ansprüchen auf  
– Unterlassung, 
– Beseitigung, 
– Duldung, 
– Vornahme von Handlungen, 
– Entschädigung oder Schadenersatz, 
die gegen den Versicherungsnehmer aufgrund von Handlungen oder Un-
terlassungen im Zusammenhang mit der im Versicherungsvertrag zugrun-
de liegenden Tätigkeit geltend gemacht werden, sofern der Versicherungs-
schutz nicht bereits in anderen versicherten Leistungsarten enthalten ist. 
 

§ 3   Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 
Der Rechtsschutzfall gilt in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Versi-
cherungsnehmer begonnen hat oder begonnen haben soll, gegen Vor-
schriften des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder anderer 
gleichartiger in- und ausländischer Rechtsvorschriften zu verstoßen. Für 
vertragliche Ansprüche besteht Rechtsschutz jedoch erst nach Ablauf von 
drei Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit). 

§ 4  Versicherte Kosten 
Die ARAG trägt Kosten gemäß § 5 Absätze 1 a) bis d), g) und h), 2, 3, 4, 5 
Buchstabe a) sowie 6 Buchstabe c) ARB. 

§ 5  Örtlicher Geltungsbereich 
Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie der Schweiz erfolgt und 
ein Gericht dort gesetzlich zuständig ist oder wäre, wenn ein gerichtliches 
Verfahren eingeleitet würde. 

§ 6  Anzuwendende Bestimmungen 
Über die vorstehend genannte Regelung des § 5 ARB hinaus gelten die 
§§ 1, 2, 3 mit Ausnahme des Absatzes 2 a) und b), § 4 Absätze 2 und 3, §§ 7 
bis 14 und 16 bis 20 ARB.  
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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
 
§ 5 Billigungsklausel 
(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag oder 

den getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als ge-
nehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Empfang des Versicherungsscheins in Textform wider-
spricht. 

(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der 
Versicherer den Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versi-
cherungsscheins darauf hingewiesen hat, dass Abweichungen als 
genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb 
eines Monats nach Empfang des Versicherungsscheins in Textform 
widerspricht. Der Hinweis hat durch besondere schriftliche Mittei-
lung oder durch einen auffälligen Vermerk in dem Versicherungs-
schein, der aus dem übrigen Inhalt des Versicherungsscheins hervor-
gehoben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Abweichungen ist be-
sonders aufmerksam zu machen. 

(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2 nicht entspro-
chen, so ist die Abweichung für den Versicherungsnehmer unver-
bindlich und der Inhalt des Versicherungsantrags insoweit als ver-
einbart anzusehen. 

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf 
verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam. 

§ 5 a Widerspruch 
(1) Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung 

die Versicherungsbedingungen nicht übergeben oder eine Verbrau-
cherinformation nach § 10 a des Versicherungsaufsichtsgesetzes un-
terlassen, so gilt der Vertrag auf der Grundlage des Versicherungs-
scheins, der Versicherungsbedingungen und der weiteren für den 
Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformation als abge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von vier-
zehn Tagen nach Überlassung der Unterlagen in Textform wider-
spricht. Satz 1 ist nicht auf Versicherungsverträge bei Pensionskassen 
anzuwenden, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen. § 5 
bleibt unberührt. 

(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der 
Versicherungsschein und die Unterlagen nach Absatz 1 vollständig 
vorliegen und der Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Ver-
sicherungsscheins schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über 
das Widerspruchsrecht, den Fristbeginn und die Dauer belehrt wor-
den ist. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen obliegt dem 
Versicherer. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerspruchs. Abweichend von Satz 1 erlischt das Recht 
zum Widerspruch jedoch ein Jahr nach Zahlung der ersten Prämie. 

(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungs-
nehmers sofortigen Versicherungsschutz, so kann der Verzicht auf 
Überlassung der Versicherungsbedingungen und der Verbraucherin-
formation bei Vertragsschluss vereinbart werden. Die Unterlagen 
sind dem Versicherungsnehmer auf Anforderung, spätestens mit 
dem Versicherungsschein zu überlassen. Wenn der Versicherungs-
vertrag sofortigen Versicherungsschutz gewährt, hat der Versiche-
rungsnehmer insoweit kein Widerspruchsrecht nach Absatz 1. 

§ 6 Obliegenheiten 
(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die 

vor dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber 
zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei 
sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Ver-
letzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann 
den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen, es sei denn, dass die Verletzung als eine unverschuldete anzu-
sehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so 
kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer 
zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer 
Gefahrerhöhung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann 
sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht beru-
fen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versi-
cherungsfalls oder den Umfang der ihm obliegenden Leistung ge-
habt hat. 

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegen-
heit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalls dem 

Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechts-
folge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf gro-
ber Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der 
Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Verletzung Ein-
fluss weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die 
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung gehabt hat. 

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer 
Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam. 

§ 8 Stillschweigende Verlängerung; Kündigung; Widerruf 
(...) 
(4) Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versicherungsver-

hältnis mit einer längeren Laufzeit als einem Jahr geschlossen, so 
kann der Versicherungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn 
Tagen ab Unterzeichnung des Versicherungsantrages seine auf den 
Vertragsabschluss gerichtete Willenserklärung schriftlich widerrufen. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer über sein Widerrufsrecht belehrt und der Versiche-
rungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unter-
bleibt die Belehrung, so erlischt das Widerrufsrecht einen Monat 
nach Zahlung der ersten Prämie. Das Widerrufsrecht besteht nicht, 
wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des Versicherungs-
nehmers sofortigen Versicherungsschutz gewährt oder wenn die 
Versicherung nach dem Inhalt des Antrags für die bereits ausgeübte 
gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers bestimmt ist. 

(...) 
(6) Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der Versiche-

rungsnehmer ein Widerspruchsrecht nach § 5 a hat. 

§ 16 Anzeige von Gefahrumständen bei Vertragsschluss 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrags alle 

ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheb-
lich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrum-
stände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den 
Vertrag überhaupt oder zu dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, 
einen Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach welchem der Versiche-
rer ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheb-
lich. 

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstan-
des unterblieben, so kann der Versicherer von dem Vertrag zurück-
treten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Um-
standes deshalb unterblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer 
der Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat. 

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht an-
gezeigten Umstand kannte oder wenn die Anzeige ohne Verschul-
den des Versicherungsnehmers unterblieben ist. 

§ 17 Unrichtige Anzeige 
(1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, wenn 

über einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht 
worden ist. 

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versi-
cherer bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist.  

§ 18 Schriftform 
Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an Hand schriftlicher 
von dem Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer 
wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht aus-
drücklich gefragt worden ist, nur im Fall arglistiger Verschweigung zurück-
treten. 

§ 19 Vertragsabschluss durch Vertreter 
Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter 
ohne Vertretungsmacht geschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des 
Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern 
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht. 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige eines erhebli-
chen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht 
ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschul-
den zur Last fällt. 

Auszug gesetzlicher Vorschriften 
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§ 20 Rücktritt 
(1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist be-

ginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. 

(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungs-
nehmer. Im Fall des Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht in An-
sehung der Prämie ein anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, 
einander die empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine 
Geldsumme ist von der Zeit des Empfangs an zu verzinsen. 

§ 21 Leistungspflicht trotz Rücktritt 
Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, 
so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der 
Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Ein-
fluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leis-
tung des Versicherers gehabt hat. 

§ 22 Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über 
Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt.  

§ 48 Gerichtsstand der Agentur 
(1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlos-

sen, so ist für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen 
den Versicherer erhoben werden, das Gericht des Ortes zuständig, 
wo der Agent zur Zeit der Vermittlung oder Schließung seine ge-
werbliche Niederlassung oder in Ermangelung einer gewerblichen 
Niederlassung seinen Wohnsitz hatte. 

(2) Die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit kann durch Vereinba-
rung nicht ausgeschlossen werden. 

§ 48 c  Widerrufsrecht 
(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb 

von zwei Wochen widerrufen. Der Widerruf muss in Textform erfol-
gen; er muss keine Begründung enthalten. Bei Lebensversicherun-
gen und bei Verträgen über die Altersversorgung von Einzelperso-
nen beträgt die Frist 30 Tage. 

(2) Die Widerrufsfrist beginnt am Tage des Abschlusses des Fernabsatz-
vertrages, bei Lebensversicherungen an dem Tag, an dem der Versi-
cherungsnehmer über den Abschluss des Versicherungsvertrages in-
formiert wird. Die Frist beginnt, sofern dieser Zeitpunkt später liegt 
als der in Satz 1 genannte Zeitpunkt, wenn dem Versicherungsneh-
mer die Vertragsbestimmungen einschließlich der allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen sowie die in der Anlage zu § 48 b bestimm-
ten Informationen in Textform vollständig mitgeteilt worden sind 
und er in deutlicher Form über das Widerrufsrecht, den Fristbeginn 
und die Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis über den Zugang 
obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzei-
tige Absendung des Widerrufs. 

(3) Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf 
ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig er-
füllt ist, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausge-
übt hat. 

(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit im Vertrag nichts anderes verein-
bart ist, nicht bei Fernabsatzverträgen über Versicherungen mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Monat. 

(5) Übt der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht aus, hat der Versi-
cherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Prämien zu erstatten, wenn der Versicherungsnehmer vor 
Abgabe seiner Vertragserklärung auf sein Widerrufsrecht, die Rechts-
folge des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen wor-
den ist und wenn der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass 
der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt; die Er-
stattung muss unverzüglich, spätestens 30 Kalendertage nach Zu-
gang des Widerrufs erfolgen. Ist der in Satz 1 genannte Hinweis un-
terblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Jahr des 
Versicherungsschutzes gezahlten Prämien zu erstatten; dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

(6) §§ 5 a, 8 Abs. 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der Versiche-
rungsnehmer ein Widerrufsrecht nach Absatz 1 hat. 

 
 
Auszug aus der Zivilprozessordnung (ZPO) 
 
§ 13 Allg. Gerichtsstand des Wohnsitzes 
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz be-
stimmt. 

§ 17 Allg. Gerichtsstand juristischer Personen usw. 
(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen 

sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderer 
Vereine und derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmas-
sen, die als solche verklagt werden können, wird durch ihren Sitz be-
stimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo die 
Verwaltung geführt wird. 

(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Ge-
richt, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als sol-
che verklagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes. 

(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten 
Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders 
geregelter Gerichtsstand zulässig. 

§ 21 Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung 
(1) Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder eines 

anderen Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Ge-
schäfte geschlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die 
auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem 
Gericht des Ortes erhoben werden, wo die Niederlassung sich befin-
det. 

(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Per-
sonen begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden ver-
sehenes Gut als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaf-
ten, soweit diese Klagen die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich 
beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen.  

§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes 
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Be-

stehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Ver-
pflichtung zu erfüllen ist. 

(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständig-
keit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, die nicht zu den in § 4 
des Handelsgesetzbuchs bezeichneten Gewerbetreibenden gehören, 
juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliche Sondervermögen sind.  
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Vorbemerkung 
 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elekt-
ronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsver-
hältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV 
einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen 
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der 
uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und 
-nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie er-

laubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Da-
tenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbe-
stimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauens-
verhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen 
der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme be-
steht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss 
der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.  

 
 
Einwilligungserklärung 
 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwä-
gung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverar-
beitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach 
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Ver-
sicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Un-
fallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren je-
derzeit möglichen Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und 

Glauben unterliegt. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung 
ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsab-
schluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilli-
gungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem be-
grenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung be-
schrieben, erfolgen. 

 
 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim Arzt, 
einem Berufsgeheimnis unterliegen eine spezielle Erlaubnis des Betroffe-
nen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Un-

fallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine 
Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. 
 

 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 
 
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das 
sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum 
Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernum-
mer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung 
sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, 
eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei ei-

nem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. 
auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Be-
rufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-
Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungs-
betrag (Leistungsdaten). 

 
 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf ei-
nen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben 
wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Aus-
land ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versi-
cherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, 
Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie 

im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- 
und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforder-
lichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversiche-
rer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 
 

 
 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstel-
lung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für 
die Einschätzung des Wagnisses und die Schadensabwicklung wichtigen 
Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versi-
cherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen 
(beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versiche-
rungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben 
des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum 
entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Ver-

sicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen 
zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetz-
licher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austau-
sches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei wer-
den Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-
Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben 
zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 

 
 
4. Zentrale Hinweissysteme 
 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur 
Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Ver-
hinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen 
Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entspre-
chende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim 
GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.) und 
beim PKV-Verband (Verband der privaten Krankenversicherung e. V.) zent-
rale Hinweissysteme. 
Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich 

zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also 
nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.  
 
Beispiele 
 
Allgemeine Haftpflichtversicherung 
❚ Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei 

denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.  
Zweck  Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 
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Kfz-Versicherung 
❚ Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie 

von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmiss-
brauchs besteht.  

Zweck  Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 
Lebensversicherung 
Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme 
mit Beitragszuschlag 
❚ aus versicherungsmedizinischen Gründen, 
❚ aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, 
❚ wegen verweigerter Nachuntersuchung; 
Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Ver-
sicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers we-
gen geforderter Beitragszuschläge. 
Zweck  Risikoprüfung. 
Rechtsschutzversicherung 
❚ Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-

ablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungs-
fällen innerhalb von 12 Monaten; 

❚ Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer 
nach mindestens drei Versicherungsfällen innerhalb von 36 Mona-
ten; 

❚ vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-
ablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen In-
anspruchnahme der Versicherung. 

Zweck Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antrag- 
stellung. 

Sachversicherung  
❚ Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt 

oder wenn aufgrund des Verdachtes des Versicherungsmissbrauchs 
der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen er-
reicht sind. 

Zweck  Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Miss-
brauchs. 

Transportversicherung 
❚ Aufnahme von auffälligen Schadenfällen (Verdacht des Versiche-

rungsmissbrauchs), insbesondere in der Reisegepäckversicherung. 
Zweck  Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmiss-

brauch. 
Unfallversicherung 
Meldung bei 
❚ erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,  
❚ Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung 

im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfall-
folgen, 

❚ außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungs-
erbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 

Zweck  Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch. 
 

 

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe 
 
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversiche-
rung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparen, Kapital-
anlagen, Immobilien) werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen 
betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbie-
ten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen 
zusammen. 
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche ganz oder teilweise 
zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. 
So sind etwa die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kunden-
nummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Un-
ternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post 
immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zu-
ständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zwei-
felsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. 
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind da-
gegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. Ob-
wohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kun-
den durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Ge-
setz auch hier von "Datenübermittlung", bei der die Vorschriften des Bun-
desdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten  
– wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter aus-
schließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen. 
Unserer Unternehmensgruppe gehören zur Zeit folgende Unternehmen an 
ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft  
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
ARAG Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 
Prinzregentenplatz 9, 81675 München 
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft  
Prinzregentenplatz 9, 81675 München 

Interlloyd Versicherungs-Aktiengesellschaft  
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
ARAG IT GmbH 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
ARAG Service Center GmbH 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
INTERIURA International AG 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
INTERIURA Deutschland GmbH 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur 
umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanz-
dienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobi-
lien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobi-
liengesellschaften inner- und außerhalb der Gruppe zusammen. Zur Zeit 
kooperieren wir mit 
Aachener Bausparkasse AG, Aachen 
BAVARIA Versicherungsverein a. G., München 
BUZ-Vermittlungsgesellschaft mbH, Münster*)  
Cur Versicherungsmakler GmbH, Essen*) 
Cura GmbH & Co. KG, Düsseldorf*) 
VIF Gesellschaft für Versicherungsvermittlung mit beschränkter  
Haftung, Düsseldorf*) 
WOWOBAU Wohnungsbaugesellschaft mbH, München*) 
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der 
jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kun-
den. So vermitteln z. B. die genannten Kreditinstitute im Rahmen einer 
Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als Ergänzung zu den eige-
nen Finanzdienstleistungsprodukten. Für die Datenverarbeitung der ver-
mittelnden Stelle gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 6. 
 

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen 
Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer Ko-
operationspartner werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der 
Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. 
Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsge-
sellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleis-
tungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobi-
liengesellschaften u. a. 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Ver-
mittler zu diesem Zweck von uns die für die Betreuung und Beratung not-
wendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. 
Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Ri-

sikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen, 
sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle 
Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Aus-
schließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversiche-
rung können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten über-
mittelt werden. 
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen 
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. 
Auch werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten 
informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die 
Bestimmungen des BDSG und ihn treffende besondere Verschwiegenheits-
pflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 

 
7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
 
Sie haben als Betroffener nach dem BDSG neben dem eingangs erwähnten 
Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Vorausset-
zungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer 
Datei gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Er-
läuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauf-

tragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf 
Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückver-
sicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.  
 
*) zur Unternehmensgruppe gehörend 
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